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A.  Eröffnungsbeschluss

 

Einzelne Auslegungs- und Anwendungsfragen der 

ordnung und des EEG 2014 

 

1. Was ist die „installierte Leistung der Anlage“

• im Sinne von § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 E

Nr. 5, § 5 Abs. 2, § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AnlRegV bzw.

• § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2017?

Insbesondere: 

(a) Ist hiervon ein Redundanz

(b) Ist hiervon ein Redundanz

im Parallelbetrieb läuft

2. Ist der Abbau eines Redundanz

ein registrierungspflichtiges Ereignis, so dass sich der gesetzliche Zahlung

anspruch bei einem Meldeverstoß verringert

3. Gelten die bei der Bundesnetzagentur

2012 gemeldeten Anlagen als registriert im Sinne des

• § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 i. V. m. AnlRegV,

• § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2017

4. Welche EEG-Anlagen fallen

Satz 5 bis 7 und § 100 Abs. 2

3 EEG 2017 gemäß § 100 Abs. 1 Satz 5 (ggf. i. V. m. § 100 Abs. 2 Satz 2)

EEG 2017 unter Berücksichtigung des Urteils des Bundesgerichtshofs (BGH)

vom 5. Juli 2017 – VIII ZR 147/16 zu Solaranlagen mit Inbetriebnahme vor

dem 1. August 2014 rückwirkend auf Zeiträume (Verstöße) vor dem 1. Januar

2017 anzuwenden? 

5. Bedarf es zur „Inbetriebsetzung“ im Sinne von § 6 Abs. 3 Nr. 1 AnlRegV und

zur „Inbetriebnahme“ im Sinne von § 3 Abs. 3 Satz 1 AnlRegV eines Netzan

schlusses, einer Stromeinspei

zung“ bzw. „Inbetriebnahme“ durch den Netzbetreiber
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Eröffnungsbeschluss 

und Anwendungsfragen der Anlagenregisterve

 sowie des EEG 2017 (Teil 2) 

Was ist die „installierte Leistung der Anlage“ 

im Sinne von § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 i. V. m. § 3 Abs. 2 

§ 5 Abs. 2, § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AnlRegV bzw. 

s. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2017? 

Ist hiervon ein Redundanz-BHKW erfasst, das nur im Not-Betrieb läuft?

Ist hiervon ein Redundanz-BHKW erfasst, das unbeabsichtigt kurzfristig

im Parallelbetrieb läuft? 

Ist der Abbau eines Redundanz-BHKW im Sinne von Ziffer 1a. und Ziffer 1b.

flichtiges Ereignis, so dass sich der gesetzliche Zahlung

spruch bei einem Meldeverstoß verringert? 

Bundesnetzagentur bereits nach § 33i Abs. 1 Nr. 3

en als registriert im Sinne des 

§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 i. V. m. AnlRegV, 

§ 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2017? 

fallen in den Anwendungsbereich von § 100 

Abs. 2 Satz 2 EEG 2017? Ist die Regelung in § 52

3 EEG 2017 gemäß § 100 Abs. 1 Satz 5 (ggf. i. V. m. § 100 Abs. 2 Satz 2)

EEG 2017 unter Berücksichtigung des Urteils des Bundesgerichtshofs (BGH)

VIII ZR 147/16 zu Solaranlagen mit Inbetriebnahme vor

014 rückwirkend auf Zeiträume (Verstöße) vor dem 1. Januar

Bedarf es zur „Inbetriebsetzung“ im Sinne von § 6 Abs. 3 Nr. 1 AnlRegV und

zur „Inbetriebnahme“ im Sinne von § 3 Abs. 3 Satz 1 AnlRegV eines Netzan

schlusses, einer Stromeinspeisung oder einer Abnahme der „Inbetriebse

bzw. „Inbetriebnahme“ durch den Netzbetreiber? 
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Anlagenregisterver-

EG 2014 i. V. m. § 3 Abs. 2 

Betrieb läuft? 

BHKW erfasst, das unbeabsichtigt kurzfristig 

im Sinne von Ziffer 1a. und Ziffer 1b. 

flichtiges Ereignis, so dass sich der gesetzliche Zahlungs-

Nr. 3 EEG 

 Abs. 1 

§ 52 Abs. 

3 EEG 2017 gemäß § 100 Abs. 1 Satz 5 (ggf. i. V. m. § 100 Abs. 2 Satz 2) 

EEG 2017 unter Berücksichtigung des Urteils des Bundesgerichtshofs (BGH) 

VIII ZR 147/16 zu Solaranlagen mit Inbetriebnahme vor 

014 rückwirkend auf Zeiträume (Verstöße) vor dem 1. Januar 

Bedarf es zur „Inbetriebsetzung“ im Sinne von § 6 Abs. 3 Nr. 1 AnlRegV und 

zur „Inbetriebnahme“ im Sinne von § 3 Abs. 3 Satz 1 AnlRegV eines Netzan-

sung oder einer Abnahme der „Inbetriebset-
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6. Wann beginnt und endet die Frist gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 AnlRegV

7. Unter welchen Voraussetzungen wird im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5

AnlRegV „erstmalig ausschließlich Biomethan zur Stromerzeugung“ einge

setzt, „um eine Zahlung nach dem [EEG] in Anspruch zu nehmen“
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Wann beginnt und endet die Frist gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 AnlRegV? 

Unter welchen Voraussetzungen wird im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5

ausschließlich Biomethan zur Stromerzeugung“ einge

setzt, „um eine Zahlung nach dem [EEG] in Anspruch zu nehmen“? 
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Unter welchen Voraussetzungen wird im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 

ausschließlich Biomethan zur Stromerzeugung“ einge-
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B.  Vorbemerkung 

Der Fachverband Biogas e.V. begrüßt die Entscheidung der Clearingstelle EEG ein 

Empfehlungsverfahren zu einzelnen Auslegungs

genregisterverordnung und des EEG 2014

Die aufgeworfenen Fragstellungen spiegeln auch unsere Rückmeldungen aus der 

Mitgliedschaft wider. 
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Der Fachverband Biogas e.V. begrüßt die Entscheidung der Clearingstelle EEG ein 

einzelnen Auslegungs- und Anwendungsfragen der Anl

genregisterverordnung und des EEG 2014 sowie des EEG 2017 (Teil 2) zu eröffnen. 

gstellungen spiegeln auch unsere Rückmeldungen aus der 
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Der Fachverband Biogas e.V. begrüßt die Entscheidung der Clearingstelle EEG ein 

und Anwendungsfragen der Anla-

zu eröffnen. 

gstellungen spiegeln auch unsere Rückmeldungen aus der 
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C.  Stellungnahme 

Ad 1: Was ist die „installierte Leistung der Anlage“

• im Sinne von § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 i. V. m. § 3 Abs. 2 

Nr. 5, § 5 Abs. 2, § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AnlRegV bzw.

• § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2017

Die Anlagenregisterverordnung definiert keinen eigenständigen Begriff der 

installierten Leistung. Aufgrund der rechtlichen Verknüpfung der Regelwerke 

sprechen schon systematische Gründe für eine einheitliche Auslegung, w

für auch die einheitliche Zielrichtung sowie die Genese sprechen. 

Die installierte Leistung ist gemäß § 3 Nr

„die elektrische Wirkleistung, die eine Anlage bei bestimmungsgemäße

trieb ohne zeitliche Einschränkungen unbeschadet kurzfristiger geringfügiger 

Abweichungen technisch erbringen kann

 

Insbesondere: 

(a) Ist hiervon ein Redundanz

läuft? 

Ein Redundanz-BHKW, das

stimmungsgemäßen Betriebs einer Anlage. 

Redundanz-BHKW sind technisch so mit anderen BHKW verschaltet, dass 

diese nur dann im Notbetrieb anfahren und laufen, wenn das andere bzw. 

die anderen Haupt-BHKWs abgeregelt werden.

Ist ein Anlagenbetreiber gezwungen, ein Redundanz

laufen zu lassen, so weicht dieser Notbetrieb bereits nach dem Wortlaut vom 

„bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage

einem Notbetrieb kann daher nicht von einem bestimmungsgemäßen Betrieb 

ausgegangen werden, sodass die inst

BHKW schon vom Wortlaut
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Was ist die „installierte Leistung der Anlage“ 

im Sinne von § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 i. V. m. § 3 Abs. 2 

Abs. 2, § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AnlRegV bzw. 

§ 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2017? 

Die Anlagenregisterverordnung definiert keinen eigenständigen Begriff der 

installierten Leistung. Aufgrund der rechtlichen Verknüpfung der Regelwerke 

systematische Gründe für eine einheitliche Auslegung, w

für auch die einheitliche Zielrichtung sowie die Genese sprechen.  

nstallierte Leistung ist gemäß § 3 Nr. 31 EEG 2017  

„die elektrische Wirkleistung, die eine Anlage bei bestimmungsgemäße

b ohne zeitliche Einschränkungen unbeschadet kurzfristiger geringfügiger 

Abweichungen technisch erbringen kann.“  

Ist hiervon ein Redundanz-BHKW erfasst, das nur im Not-Betrieb 

BHKW, das nur im Notbetrieb läuft, ist nicht Teil des b

stimmungsgemäßen Betriebs einer Anlage.  

technisch so mit anderen BHKW verschaltet, dass 

diese nur dann im Notbetrieb anfahren und laufen, wenn das andere bzw. 

BHKWs abgeregelt werden. 

reiber gezwungen, ein Redundanz-BHKW im Notbetrieb 

laufen zu lassen, so weicht dieser Notbetrieb bereits nach dem Wortlaut vom 

bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage“ (§ 3 Nr. 31 EEG 2017) 

einem Notbetrieb kann daher nicht von einem bestimmungsgemäßen Betrieb 

ausgegangen werden, sodass die installierte Leistung des Redundanz

BHKW schon vom Wortlaut des § 3 Nr. 31 EEG 2017 nicht erfasst ist.
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im Sinne von § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 i. V. m. § 3 Abs. 2 

Die Anlagenregisterverordnung definiert keinen eigenständigen Begriff der 

installierten Leistung. Aufgrund der rechtlichen Verknüpfung der Regelwerke 

systematische Gründe für eine einheitliche Auslegung, wo-

„die elektrische Wirkleistung, die eine Anlage bei bestimmungsgemäßem Be-

b ohne zeitliche Einschränkungen unbeschadet kurzfristiger geringfügiger 

Betrieb 

nicht Teil des be-

technisch so mit anderen BHKW verschaltet, dass 

diese nur dann im Notbetrieb anfahren und laufen, wenn das andere bzw. 

BHKW im Notbetrieb 

laufen zu lassen, so weicht dieser Notbetrieb bereits nach dem Wortlaut vom 

 ab. Bei 

einem Notbetrieb kann daher nicht von einem bestimmungsgemäßen Betrieb 

allierte Leistung des Redundanz-

31 EEG 2017 nicht erfasst ist. 
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Insbesondere: 

(b) Ist hiervon ein Redun

fristig im Parallelbetrieb läuft

Von den genannten Vorschriften des EEG bzw. der Anlagenregisterveror

nung ist ein Redundanz-BHKW, das unbeabsichtigt kurzfristig im Parallelb

trieb läuft, nicht erfasst. Dies ergib

des § 3 Nr. 31 EEG 2017.

Zum einen ist ein unbeabsichtigt kurzfristige

BHKW mit weiteren BHKWs kein bestimmungsgemäße

danz-BHKW sind technisch so mit anderen BHKW 

nur dann im Notbetrieb anfahren und l

deren Haupt-BHKWs abgeregelt werden.

Zum anderen sind bereits nach dem Wortlaut von 

„kurzfristige geringfügige 

 

 
Ad 2: Ist der Abbau eines Redundanz

fer 1b. ein registrierungsp

che Zahlungsanspruch bei einem Meldeverstoß verringert

Ein Abbau eines Redundanz

nis, das eine Sanktion des Anlagenbetreibers auslösen kann. 

Ein Redundanz-BHKW, das nur im Notbetrieb und damit in Ausnahmefällen 

läuft, ist nicht dem bestimmungsgemäßen Betrieb gemäß § 3 Nr

2017 zurechenbar. Damit kann auch die Lei

nicht zur installierten Leistung der Anlage gerechnet werden. 
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Ist hiervon ein Redundanz-BHKW erfasst, das unbeabsichtigt kur

fristig im Parallelbetrieb läuft? 

Von den genannten Vorschriften des EEG bzw. der Anlagenregisterveror

BHKW, das unbeabsichtigt kurzfristig im Parallelb

nicht erfasst. Dies ergibt sich bereits eindeutig aus dem Wortlaut 

31 EEG 2017. 

Zum einen ist ein unbeabsichtigt kurzfristiger Parallelbetrieb des Redundanz

BHKW mit weiteren BHKWs kein bestimmungsgemäßer Betrieb. Redu

BHKW sind technisch so mit anderen BHKW verschaltet, dass diese 

ann im Notbetrieb anfahren und laufen, wenn das andere bzw. die a

BHKWs abgeregelt werden. 

Zum anderen sind bereits nach dem Wortlaut von § 3 Nr. 31 EEG 2017 

 Abweichungen“ ausgenommen.  

Ist der Abbau eines Redundanz-BHKW im Sinne von Ziffer 1a. und Zi

fer 1b. ein registrierungspflichtiges Ereignis, so dass sich der gesetzl

che Zahlungsanspruch bei einem Meldeverstoß verringert? 

Ein Abbau eines Redundanz-BHKW ist kein registrierungspflichtiges

nis, das eine Sanktion des Anlagenbetreibers auslösen kann.  

BHKW, das nur im Notbetrieb und damit in Ausnahmefällen 

läuft, ist nicht dem bestimmungsgemäßen Betrieb gemäß § 3 Nr. 31 EEG 

zurechenbar. Damit kann auch die Leistung eines Redundanz

nicht zur installierten Leistung der Anlage gerechnet werden.  
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BHKW erfasst, das unbeabsichtigt kurz-

Von den genannten Vorschriften des EEG bzw. der Anlagenregisterverord-

BHKW, das unbeabsichtigt kurzfristig im Parallelbe-

aus dem Wortlaut 

r Parallelbetrieb des Redundanz-

Betrieb. Redun-

verschaltet, dass diese 

aufen, wenn das andere bzw. die an-

31 EEG 2017 

BHKW im Sinne von Ziffer 1a. und Zif-

flichtiges Ereignis, so dass sich der gesetzli-

iges Ereig-

BHKW, das nur im Notbetrieb und damit in Ausnahmefällen 

31 EEG 

danz-BHKW 
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Ad 3: Gelten die bei der Bundesnetzagentur bereits nach § 33i Abs. 1 Nr. 3 

EEG 2012 gemeldeten Anlagen als registriert im Sinne des

• § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 

• § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2017

Aus verfassungsrechtlichen Gründen sind die bei der Bundesnetzagentur 

bereits nach § 33i Abs. 1 Nr. 3 EEG 2012 gemeldeten Anlagen als registriert 

im Sinne des § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 

Auf vor dem 01.08.2014 i

Übergangsbestimmungen nicht 

§ 25 EEG 2014 anwendbar.

 

a. Registrierung im Sinne des § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

i. V. m. AnlRegV für bei der B

§ 33i Abs. 1 Nr. 3 EEG 2012 gemeldete Anlagen

§ 33i Abs. 1 Nr. 3 EEG 2012 differenziert danach, ob Anlagenbetreiber 

Standort und die installierte Leistung sowie die Inanspruchnahme der Flex

bilitätsprämie gemeldet haben an 

a) die Bundesnetzagentur mittels der von ihr bereitgestellten Formularvo

gaben oder 

b) einen Dritten, der zum Betrieb eines allgemeinen Anlagenregisters a

weichend von Buchstabe a durch eine Rechtsverordnung aufgrund von 

§ 64e Nummer 2 verpflichtet worden ist oder der in einer solchen Ve

ordnung als Adressat der Meldung benannt worden ist, nach Maßgabe 

dieser Rechtsverordnung.“

Die Anlagenregisterverordnung (Rechtsverordnung im Sinne des § 33i 

Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b EEG 20

zugehörige Anlagenregister nahm erst am 05.08.2014 seinen Betrieb auf, 

sodass auch erst ab diesem Zeitpunkt eine Meldung nach § 33i Abs. 1 Nr.

Buchstabe b EEG 2012 überhaupt möglich gewesen wäre. Bis zum 

05.08.2014 hatte der Anlagenbetreiber daher nur die Möglichkeit der Me

dung an „die Bundesnetzagentur mittels der von ihr bereitgestellten Form

larvorgaben“ (§ 33i Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a EEG 2012). 

Diese gemeldeten Daten wurden 

nommen. Anlagenbetreiber von bestehenden Anlagen (vor dem 01.08.2014 
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Gelten die bei der Bundesnetzagentur bereits nach § 33i Abs. 1 Nr. 3 

EEG 2012 gemeldeten Anlagen als registriert im Sinne des 

§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 i. V. m. AnlRegV, 

§ 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2017? 

Aus verfassungsrechtlichen Gründen sind die bei der Bundesnetzagentur 

bereits nach § 33i Abs. 1 Nr. 3 EEG 2012 gemeldeten Anlagen als registriert 

im Sinne des § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 i.V.m. AnlRegV anzusehen.

Auf vor dem 01.08.2014 in Betrieb genommene Anlagen ist infolge der 

Übergangsbestimmungen nicht § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2017, sondern 

anwendbar. 

Registrierung im Sinne des § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 

V. m. AnlRegV für bei der Bundesnetzagentur bereits nach 

33i Abs. 1 Nr. 3 EEG 2012 gemeldete Anlagen 

§ 33i Abs. 1 Nr. 3 EEG 2012 differenziert danach, ob Anlagenbetreiber 

Standort und die installierte Leistung sowie die Inanspruchnahme der Flex

litätsprämie gemeldet haben an  

die Bundesnetzagentur mittels der von ihr bereitgestellten Formularvo

einen Dritten, der zum Betrieb eines allgemeinen Anlagenregisters a

weichend von Buchstabe a durch eine Rechtsverordnung aufgrund von 

64e Nummer 2 verpflichtet worden ist oder der in einer solchen Ve

ordnung als Adressat der Meldung benannt worden ist, nach Maßgabe 

dieser Rechtsverordnung.“ 

Die Anlagenregisterverordnung (Rechtsverordnung im Sinne des § 33i 

1 Nr. 3 Buchstabe b EEG 2012) trat zum 01.08.2014 in Kraft. Das d

zugehörige Anlagenregister nahm erst am 05.08.2014 seinen Betrieb auf, 

sodass auch erst ab diesem Zeitpunkt eine Meldung nach § 33i Abs. 1 Nr.

Buchstabe b EEG 2012 überhaupt möglich gewesen wäre. Bis zum 

hatte der Anlagenbetreiber daher nur die Möglichkeit der Me

„die Bundesnetzagentur mittels der von ihr bereitgestellten Form

(§ 33i Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a EEG 2012).  

Diese gemeldeten Daten wurden zwar nicht in das Anlagenregister ü

nommen. Anlagenbetreiber von bestehenden Anlagen (vor dem 01.08.2014 
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Gelten die bei der Bundesnetzagentur bereits nach § 33i Abs. 1 Nr. 3 

Aus verfassungsrechtlichen Gründen sind die bei der Bundesnetzagentur 

bereits nach § 33i Abs. 1 Nr. 3 EEG 2012 gemeldeten Anlagen als registriert 

i.V.m. AnlRegV anzusehen. 

Betrieb genommene Anlagen ist infolge der 

52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2017, sondern 

EEG 2014 

undesnetzagentur bereits nach 

§ 33i Abs. 1 Nr. 3 EEG 2012 differenziert danach, ob Anlagenbetreiber „den 

Standort und die installierte Leistung sowie die Inanspruchnahme der Flexi-

die Bundesnetzagentur mittels der von ihr bereitgestellten Formularvor-

einen Dritten, der zum Betrieb eines allgemeinen Anlagenregisters ab-

weichend von Buchstabe a durch eine Rechtsverordnung aufgrund von 

64e Nummer 2 verpflichtet worden ist oder der in einer solchen Ver-

ordnung als Adressat der Meldung benannt worden ist, nach Maßgabe 

Die Anlagenregisterverordnung (Rechtsverordnung im Sinne des § 33i 

in Kraft. Das da-

zugehörige Anlagenregister nahm erst am 05.08.2014 seinen Betrieb auf, 

sodass auch erst ab diesem Zeitpunkt eine Meldung nach § 33i Abs. 1 Nr. 3 

Buchstabe b EEG 2012 überhaupt möglich gewesen wäre. Bis zum 

hatte der Anlagenbetreiber daher nur die Möglichkeit der Mel-

„die Bundesnetzagentur mittels der von ihr bereitgestellten Formu-

nicht in das Anlagenregister über-

nommen. Anlagenbetreiber von bestehenden Anlagen (vor dem 01.08.2014 
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in Betrieb genommen) waren aber 

nung (§ 6 AnlRegV) explizit und abschließend aufgelisteten Fällen zu einer 

Registrierung verpflichtet. So waren s

einer Registrierung beim Anlagenregister verpflichtet, wenn sie die Flexibil

tätsprämie erstmalig nach

Abs. 1 Nr. 4 AnlRegV). Der Gesetzgeber sah weder im EEG 2014 noch in 

der Anlagenregisterverordnung eine Registrierungspflicht für Anlagenbetre

ber vor, die die Flexibilitätsprämie bereits vor dem Inkrafttreten der Anlage

registerverordnung in Anspruch genommen und an die Bundesnetzagentur 

gemeldet haben. 

Hinsichtlich der Pönalen nach dem EEG (insbesondere für § 25 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 EEG 2014) darf es für den Anlagenbetreiber

rechtlichen Grundsätzen 

nach § 33i Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b EEG 2012 nicht möglich war

auch nicht verpflichtet war, eine Meldung an die Bundesnetzagentur

lagenregister vorzunehmen

1 Nr. 2 EEG 2014 muss sein

Buchstabe a EEG 2012 erfolgte.

Eine andere Rechtsauslegung 

rechtfertigenden Ungleichbehandlung von gleichen Sachverhalten führen. 

Denn abhängig vom Zeitpunkt 

litätsprämie (vor oder nach dem Inkrafttreten d

wären Anlagen als im Anlagenregister registriert zu be

des § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 oder als nicht im Anlagenregister r

gistriert einzustufen, was die härtere Folge des § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 E

2014 nach sich ziehen wü

ringert sich die Förderung insgesamt auf null, solange der Anlagenbetreiber 

die zur Registrierung der Anlage erforderlichen Angaben nicht an das Anl

genregister übermittelt hat. 

gegen verringert sich die Förderung auf null nur „soweit“ der Anlagenbetre

ber eine Erhöhung der installierten Leistung nicht an das Anlagenregister 

gemeldet hat. 

Spätestens mit dem Inkrafttreten der Marktstammdatenreg

und damit mit dem Außerkrafttreten der Anlagenregisterverordnung werden 

alle verfügbaren Daten von Anlagenbetreibern entweder von der Bunde

netzagentur selbst oder von den Netzbetreibern an das Marktstammdate

register übermittelt. Der Anlag

zum Marktstammdatenregister nach der Marktstammdatenregisterveror
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waren aber nur in den in der Anlagenregisterveror

nung (§ 6 AnlRegV) explizit und abschließend aufgelisteten Fällen zu einer 

Registrierung verpflichtet. So waren sie beispielsweise auch nur dann zu 

einer Registrierung beim Anlagenregister verpflichtet, wenn sie die Flexibil

nach dem 31.07.2014 in Anspruch nehmen wollten (§ 6 

Der Gesetzgeber sah weder im EEG 2014 noch in 

der Anlagenregisterverordnung eine Registrierungspflicht für Anlagenbetre

ber vor, die die Flexibilitätsprämie bereits vor dem Inkrafttreten der Anlage

registerverordnung in Anspruch genommen und an die Bundesnetzagentur 

nalen nach dem EEG (insbesondere für § 25 Abs. 1 

1 Nr. 2 EEG 2014) darf es für den Anlagenbetreiber nach verfassung

keinen Unterschied machen, dass ihm die Meldung 

nach § 33i Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b EEG 2012 nicht möglich war 

auch nicht verpflichtet war, eine Meldung an die Bundesnetzagentur

lagenregister vorzunehmen. Entscheidend im Rahmen des § 25 Abs. 1 Satz 

muss sein, dass die Meldung nach § 33i Abs. 1 Nr. 3

Buchstabe a EEG 2012 erfolgte. 

ndere Rechtsauslegung würde zu einer verfassungsrechtlich nicht zu 

rechtfertigenden Ungleichbehandlung von gleichen Sachverhalten führen. 

Denn abhängig vom Zeitpunkt der erstmaligen Inanspruchnahme der Flexib

(vor oder nach dem Inkrafttreten der Anlagenregisterverordnung)

wären Anlagen als im Anlagenregister registriert zu betrachten mit der Folge 

des § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 oder als nicht im Anlagenregister r

gistriert einzustufen, was die härtere Folge des § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 E

2014 nach sich ziehen würde: Nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2014 ve

ringert sich die Förderung insgesamt auf null, solange der Anlagenbetreiber 

die zur Registrierung der Anlage erforderlichen Angaben nicht an das Anl

genregister übermittelt hat. Nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 hi

gegen verringert sich die Förderung auf null nur „soweit“ der Anlagenbetre

ber eine Erhöhung der installierten Leistung nicht an das Anlagenregister 

Spätestens mit dem Inkrafttreten der Marktstammdatenregisterverordnung 

und damit mit dem Außerkrafttreten der Anlagenregisterverordnung werden 

alle verfügbaren Daten von Anlagenbetreibern entweder von der Bunde

netzagentur selbst oder von den Netzbetreibern an das Marktstammdate

register übermittelt. Der Anlagenbetreiber ist im Rahmen der Registrierung 

zum Marktstammdatenregister nach der Marktstammdatenregisterveror
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nur in den in der Anlagenregisterverord-

nung (§ 6 AnlRegV) explizit und abschließend aufgelisteten Fällen zu einer 

dann zu 

einer Registrierung beim Anlagenregister verpflichtet, wenn sie die Flexibili-

dem 31.07.2014 in Anspruch nehmen wollten (§ 6 

Der Gesetzgeber sah weder im EEG 2014 noch in 

der Anlagenregisterverordnung eine Registrierungspflicht für Anlagenbetrei-

ber vor, die die Flexibilitätsprämie bereits vor dem Inkrafttreten der Anlagen-

registerverordnung in Anspruch genommen und an die Bundesnetzagentur 

nalen nach dem EEG (insbesondere für § 25 Abs. 1 

nach verfassungs-

dass ihm die Meldung 

 und er 

auch nicht verpflichtet war, eine Meldung an die Bundesnetzagentur im An-

§ 25 Abs. 1 Satz 

, dass die Meldung nach § 33i Abs. 1 Nr. 3 

zu einer verfassungsrechtlich nicht zu 

rechtfertigenden Ungleichbehandlung von gleichen Sachverhalten führen. 

der Flexibi-

er Anlagenregisterverordnung) 

trachten mit der Folge 

des § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 oder als nicht im Anlagenregister re-

gistriert einzustufen, was die härtere Folge des § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 

Nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2014 ver-

ringert sich die Förderung insgesamt auf null, solange der Anlagenbetreiber 

die zur Registrierung der Anlage erforderlichen Angaben nicht an das Anla-

§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 hin-

gegen verringert sich die Förderung auf null nur „soweit“ der Anlagenbetrei-

ber eine Erhöhung der installierten Leistung nicht an das Anlagenregister 

isterverordnung 

und damit mit dem Außerkrafttreten der Anlagenregisterverordnung werden 

alle verfügbaren Daten von Anlagenbetreibern entweder von der Bundes-

netzagentur selbst oder von den Netzbetreibern an das Marktstammdaten-

m Rahmen der Registrierung 

zum Marktstammdatenregister nach der Marktstammdatenregisterverord-
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nung verpflichtet, innerhalb gewisser Übergangsfristen

stammdatenregister eingetragenen Daten zu prüfen

zu bestätigen. Folglich sind nun auch die vom Anlagenbetreiber nach § 33i 

Abs. 1 Nr. 3 EEG 2012 gemeldeten Daten im Marktstammdatenregister r

gistriert. Dies gilt auch dann, wenn der Betreiber einer Bestandsanlage die 

im Marktstammdatenregister hinterlegte

er dies entweder in tatsächlicher Hinsicht noch nicht kann

setzliche Übergangsfrist zur Bestätigung der Daten noch nicht abgelaufen 

ist. 

 

b. Registrierung im Sinne des 

bei der Bundesnetzagentur bereits nach §

2012 gemeldete Anlagen

§ 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2017 ist auf 

bar. Vielmehr enthält die Übergangsbestimmung des 

Nr. 3 EEG 2017 eine spez

mung, wonach für vor dem 01.08.2014 in Betrieb genommene Anlagen 

und nur solche Anlagen können die Flexibil

– § 25 EEG 2014 anzuwenden ist.

obenstehenden Ausführungen verwiesen.

 

  

                                                
1  Bis zum 30.06.2019, sofern kein anderes meldepflichtiges Ereignis 

stammdatenregisterverordnung 
2  Eine Nutzung des Marktstammdatenregisters ist 

agentur erst ab Herbst 2017 möglich, vgl. 
https://www.bundesnetzagentu
en_Institutionen/DatenaustauschundMonitoring/MaStR/MaStR_node.html
(21.09.2017). 
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nung verpflichtet, innerhalb gewisser Übergangsfristen1 die in das Mark

stammdatenregister eingetragenen Daten zu prüfen, zu vervollständigen und 

zu bestätigen. Folglich sind nun auch die vom Anlagenbetreiber nach § 33i 

Abs. 1 Nr. 3 EEG 2012 gemeldeten Daten im Marktstammdatenregister r

gistriert. Dies gilt auch dann, wenn der Betreiber einer Bestandsanlage die 

im Marktstammdatenregister hinterlegten Daten noch nicht bestätigt hat, weil 

er dies entweder in tatsächlicher Hinsicht noch nicht kann2 oder weil die g

setzliche Übergangsfrist zur Bestätigung der Daten noch nicht abgelaufen 

Registrierung im Sinne des § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 201

undesnetzagentur bereits nach § 33i Abs. 1 Nr. 3 EEG 

2012 gemeldete Anlagen 

52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2017 ist auf EEG 2012-Anlagen nicht anwen

bar. Vielmehr enthält die Übergangsbestimmung des § 100 Abs. 2 Satz 1 

3 EEG 2017 eine spezielle und damit vorrangig anzuwendende Besti

vor dem 01.08.2014 in Betrieb genommene Anlagen 

und nur solche Anlagen können die Flexibilitätsprämie in Anspruch nehmen 

25 EEG 2014 anzuwenden ist. Hinsichtlich § 25 EEG 2014 wird auf die 

obenstehenden Ausführungen verwiesen. 

2019, sofern kein anderes meldepflichtiges Ereignis nach der Mark
stammdatenregisterverordnung gegeben ist. 
Eine Nutzung des Marktstammdatenregisters ist nach Auskunft der Bundesnet
agentur erst ab Herbst 2017 möglich, vgl. 
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehm
en_Institutionen/DatenaustauschundMonitoring/MaStR/MaStR_node.html 
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die in das Markt-

, zu vervollständigen und 

zu bestätigen. Folglich sind nun auch die vom Anlagenbetreiber nach § 33i 

Abs. 1 Nr. 3 EEG 2012 gemeldeten Daten im Marktstammdatenregister re-

gistriert. Dies gilt auch dann, wenn der Betreiber einer Bestandsanlage die 

n Daten noch nicht bestätigt hat, weil 

oder weil die ge-

setzliche Übergangsfrist zur Bestätigung der Daten noch nicht abgelaufen 

§ 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2017 für 

33i Abs. 1 Nr. 3 EEG 

nicht anwend-

§ 100 Abs. 2 Satz 1 

ielle und damit vorrangig anzuwendende Bestim-

vor dem 01.08.2014 in Betrieb genommene Anlagen – 

tätsprämie in Anspruch nehmen 

wird auf die 

nach der Markt-

nach Auskunft der Bundesnetz-
agentur erst ab Herbst 2017 möglich, vgl. 

r.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehm
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Ad 4: Welche EEG-Anlagen fallen in den A

Abs. 1 Satz 5 bis 7 und § 100 Abs. 2 Satz 2 EEG 2017

in § 52 Abs. 3 EEG 2017 gemäß § 100 Abs. 1 Satz 5 (ggf. i. V. m. § 100 

Abs. 2 Satz 2) EEG 2017 unter Berücksichtigung des Urteils des Bu

desgerichtshofs (BGH) vom 5. Juli 2017 

gen mit Inbetriebnahme vor dem 1.

räume (Verstöße) vor dem 1. Januar 2017 anzuwenden?

Erfasst sind alle vor dem 01.01.2017 in Betrieb genommenen Anlagen. 

§ 52 Abs. 3 EEG 2017 ist gemäß § 100 Abs. 1 Satz 5 EEG 2017 grundsät

lich rückwirkend auf Stromeinspei

den, es sei denn, es liegt bereits vor dem 01.01.2017 ein rechtskräftiges 

Urteil zwischen Anlagenbetreiber und Netzbetreiber vor (Ausnahmeregelung 

des § 100 Abs. 1 Satz 6 EEG 2017). Ist ein Rechtsmittel am 01.01.2017 a

hängig, hat das Gericht aber erst nach diesem Zeitpunkt ein rechtskräftiges 

Urteil erlassen, so liegen die Voraussetzungen der Ausnahmeregelung nicht 

vor und der Anlagenbetreiber hat gemäß § 52 Abs. 3 EEG 2017 i.V.m. § 100 

Abs. 1 Satz 5 EEG 2017 einen Anspruc

 

a. EEG-Anlagen, die in den Anwendungsbereich von 

Satz 2 EEG 2017 fallen

Der Anwendungsbereich von 

dem 01.08.2014 in Betrieb genommene

reits aus dem Wortlaut. 

Nach § 100 Abs. 2 Satz 2 EEG 2017 ist 

Anlagen nach Satz 1 anzuwenden“

 „Anlagen und KWK

den Inbetriebnahmebegriff vor dem 1. 

nommen worden sind“

 „Anlagen, die nach dem am 31. Dezember 2011 geltenden Inbetrie

nahmebegriff vor dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommen worden 

sind“ (§ 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 EEG 2017) sowie

 „Anlagen, die vor dem 

sind“ (§ 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 11 EEG 2017)
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Anlagen fallen in den Anwendungsbereich von § 100 

1 Satz 5 bis 7 und § 100 Abs. 2 Satz 2 EEG 2017? Ist die Regelung 

in § 52 Abs. 3 EEG 2017 gemäß § 100 Abs. 1 Satz 5 (ggf. i. V. m. § 100 

Abs. 2 Satz 2) EEG 2017 unter Berücksichtigung des Urteils des Bu

desgerichtshofs (BGH) vom 5. Juli 2017 – VIII ZR 147/16 zu Solaranl

gen mit Inbetriebnahme vor dem 1. August 2014 rückwirkend auf Zei

räume (Verstöße) vor dem 1. Januar 2017 anzuwenden? 

Erfasst sind alle vor dem 01.01.2017 in Betrieb genommenen Anlagen. 

§ 52 Abs. 3 EEG 2017 ist gemäß § 100 Abs. 1 Satz 5 EEG 2017 grundsät

lich rückwirkend auf Stromeinspeisungen nach dem 31.07.2014 anzuwe

es liegt bereits vor dem 01.01.2017 ein rechtskräftiges 

Urteil zwischen Anlagenbetreiber und Netzbetreiber vor (Ausnahmeregelung 

§ 100 Abs. 1 Satz 6 EEG 2017). Ist ein Rechtsmittel am 01.01.2017 a

gig, hat das Gericht aber erst nach diesem Zeitpunkt ein rechtskräftiges 

Urteil erlassen, so liegen die Voraussetzungen der Ausnahmeregelung nicht 

vor und der Anlagenbetreiber hat gemäß § 52 Abs. 3 EEG 2017 i.V.m. § 100 

Abs. 1 Satz 5 EEG 2017 einen Anspruch gegen den Netzbetreiber. 

Anlagen, die in den Anwendungsbereich von § 100 Abs. 2 

EEG 2017 fallen 

er Anwendungsbereich von § 100 Abs. 2 Satz 2 EEG 2017 umfasst alle vor 

2014 in Betrieb genommenen EEG-Anlagen. Dies ergibt sich b

Nach § 100 Abs. 2 Satz 2 EEG 2017 ist „Absatz 1 Satz 2 bis 8“ „auch auf 

lagen nach Satz 1 anzuwenden“. „Anlagen nach Satz 1“ sind  

„Anlagen und KWK-Anlagen, die nach dem am 31. Juli 2014 gelte

den Inbetriebnahmebegriff vor dem 1. August 2014 in Betrieb g

nommen worden sind“ (§ 100 Abs. 2 Satz 1 EEG 2017),  

„Anlagen, die nach dem am 31. Dezember 2011 geltenden Inbetrie

nahmebegriff vor dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommen worden 

(§ 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 EEG 2017) sowie 

nlagen, die vor dem 01. Januar 2012 in Betrieb genommen worden 

(§ 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 11 EEG 2017). 
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nwendungsbereich von § 100 

Ist die Regelung 

in § 52 Abs. 3 EEG 2017 gemäß § 100 Abs. 1 Satz 5 (ggf. i. V. m. § 100 

Abs. 2 Satz 2) EEG 2017 unter Berücksichtigung des Urteils des Bun-

VIII ZR 147/16 zu Solaranla-

August 2014 rückwirkend auf Zeit-

Erfasst sind alle vor dem 01.01.2017 in Betrieb genommenen Anlagen.  

§ 52 Abs. 3 EEG 2017 ist gemäß § 100 Abs. 1 Satz 5 EEG 2017 grundsätz-

nach dem 31.07.2014 anzuwen-

es liegt bereits vor dem 01.01.2017 ein rechtskräftiges 

Urteil zwischen Anlagenbetreiber und Netzbetreiber vor (Ausnahmeregelung 

§ 100 Abs. 1 Satz 6 EEG 2017). Ist ein Rechtsmittel am 01.01.2017 an-

gig, hat das Gericht aber erst nach diesem Zeitpunkt ein rechtskräftiges 

Urteil erlassen, so liegen die Voraussetzungen der Ausnahmeregelung nicht 

vor und der Anlagenbetreiber hat gemäß § 52 Abs. 3 EEG 2017 i.V.m. § 100 

100 Abs. 2 

EEG 2017 umfasst alle vor 

Anlagen. Dies ergibt sich be-

„Absatz 1 Satz 2 bis 8“ „auch auf 

Anlagen, die nach dem am 31. Juli 2014 gelten-

August 2014 in Betrieb ge-

„Anlagen, die nach dem am 31. Dezember 2011 geltenden Inbetrieb-

nahmebegriff vor dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommen worden 

Januar 2012 in Betrieb genommen worden 
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b. EEG-Anlagen, die 

1 Satz 5-7 EEG 2017 fallen

EEG-Anlagen, die unter den Anwendungsbereich von § 100 

EEG 2017 fallen, sind solche, die nach 31

in Betrieb genommen worden sind. Dies ergibt sich aus einem systemat

schen Umkehrschluss und der Gesetzesbegründung.

aa. Wortlaut 

§ 100 Abs. 1 Sätze 1-4 sowie Satz 

Inbetriebnahmezeitpunkte ab. 

adressiert lediglich in Satz 

vor dem 1. Januar 2016 in Betrieb genommen wurde“

ab, dass der Strom nach dem 31

Satz 6 hebt unter Bezugnahme auf Satz 

zwischen dem Anlagenbetreiber und dem Netzbetreiber vor dem 

rechtskräftig entschieden gewesen sein 

Ein eindeutiger Anwendungsbereich

dem Wortlaut nicht ableiten.

bb. Systematik 

Die Systematik innerhalb von 

gen systematischen Rückschlüsse darauf zu, welche Anlagen in d

wendungsbereich der Sätze 5

EEG 2017 genannten Inbetriebnahmezeitpunkte variieren stark 

die vor dem 1. Januar 2017 in Betrieb genommen worden sind“, „Anlagen, 

die nach dem 1. Januar 2012 in Betrie

die vor dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommen worden sind“)

folge der Uneinheitlichkeit keine eindeutigen systematischen Rückschlüsse 

auf § 100 Abs. 1 Satz 5-7 

Auch die Systematik innerhalb des 

systematischen Rückschlüsse zu

Abs. 2 und 3 EEG 2017 „vor dem 1. August 2014 in Betrieb genommene A

lagen“, während § 100 Abs. 4 EEG 2017 auf 

trieb genommene Anlagen“

in Betrieb genommene Anlagen oder § 100 Abs. 8 EEG 2017 auf 

25. Juli 2017 in Betrieb genommene“

Aus einem systematischen Umkehrschlu

der Anwendungsbereich von § 100 Abs. 1 Satz 5

37 der Clearingstelle EEG 

Seite 

11.10.2017

 

Anlagen, die unter den Anwendungsbereich von § 100 Abs. 

7 EEG 2017 fallen 

den Anwendungsbereich von § 100 Abs. 1 Satz 5

EEG 2017 fallen, sind solche, die nach 31.07.2014 und vor dem 01.01.

in Betrieb genommen worden sind. Dies ergibt sich aus einem systemat

schen Umkehrschluss und der Gesetzesbegründung. 

4 sowie Satz 8 stellen jeweils explizit auf bestimmte 

Inbetriebnahmezeitpunkte ab. § 100 Abs. 1 Satz 5-7 EEG 2017 dagegen 

adressiert lediglich in Satz 7 ausdrücklich „Anlagenbetreiber, deren Anlage 

vor dem 1. Januar 2016 in Betrieb genommen wurde“. Satz 5 stellt darauf 

Strom nach dem 31.07.2014 eingespeist worden sein muss und 

hebt unter Bezugnahme auf Satz 5 darauf ab, dass der Rechtsstreit 

zwischen dem Anlagenbetreiber und dem Netzbetreiber vor dem 01.01.

rechtskräftig entschieden gewesen sein musste. 

Ein eindeutiger Anwendungsbereich auf bestimmte Anlagen lässt sich aus 

dem Wortlaut nicht ableiten. 

ie Systematik innerhalb von § 100 Abs. 1 EEG 2017 lässt keine eindeut

gen systematischen Rückschlüsse darauf zu, welche Anlagen in d

wendungsbereich der Sätze 5-7 fallen. Die in § 100 Abs. 1 Satz 1-4 und 

EEG 2017 genannten Inbetriebnahmezeitpunkte variieren stark („Anlagen 

die vor dem 1. Januar 2017 in Betrieb genommen worden sind“, „Anlagen, 

die nach dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommen worden sind“, „Anlagen, 

die vor dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommen worden sind“), sodass i

folge der Uneinheitlichkeit keine eindeutigen systematischen Rückschlüsse 

7 EEG 2017 möglich sind. 

Auch die Systematik innerhalb des § 100 EEG 2017 lässt keine eindeutigen 

systematischen Rückschlüsse zu. So adressieren beispielsweise § 100 

„vor dem 1. August 2014 in Betrieb genommene A

, während § 100 Abs. 4 EEG 2017 auf „vor dem 1. Januar 2015 in B

trieb genommene Anlagen“, § 100 Abs. 5 EEG 2017 auf vor dem 01.01.

in Betrieb genommene Anlagen oder § 100 Abs. 8 EEG 2017 auf „vor dem 

25. Juli 2017 in Betrieb genommene“ Anlagen abstellt.  

Aus einem systematischen Umkehrschluss ergibt sich allerdings, dass sich 

der Anwendungsbereich von § 100 Abs. 1 Satz 5-7 EEG 2017 auf im Ge
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100 Abs. 

Abs. 1 Satz 5-7 

01.2017 

in Betrieb genommen worden sind. Dies ergibt sich aus einem systemati-

tellen jeweils explizit auf bestimmte 

7 EEG 2017 dagegen 

„Anlagenbetreiber, deren Anlage 

stellt darauf 

2014 eingespeist worden sein muss und 

darauf ab, dass der Rechtsstreit 

01.2017 

lässt sich aus 

lässt keine eindeuti-

gen systematischen Rückschlüsse darauf zu, welche Anlagen in den An-

4 und 8 

(„Anlagen 

die vor dem 1. Januar 2017 in Betrieb genommen worden sind“, „Anlagen, 

b genommen worden sind“, „Anlagen, 

, sodass in-

folge der Uneinheitlichkeit keine eindeutigen systematischen Rückschlüsse 

lässt keine eindeutigen 

So adressieren beispielsweise § 100 

„vor dem 1. August 2014 in Betrieb genommene An-

dem 1. Januar 2015 in Be-

01.2012 

„vor dem 

ss ergibt sich allerdings, dass sich 

7 EEG 2017 auf im Gel-
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tungsbereich des EEG 2014 

§ 100 Abs. 2 EEG 2017 umfasst alle vor dem 

menen Anlagen und § 100 Abs. 1 Satz

Abs. 2 Satz 2 EEG 2017 entsprechend anzuwenden. § 52 Abs. 3 EEG 2017 

gilt für nach dem 31.12.2016 in Betrieb genommene Anlagen in direkter A

wendung. Daher kann § 100 Abs. 1 Satz 5

dungslücke für nach dem 

nommene Anlagen schließen. 

cc.  Genese 

§ 100 Abs. 1 Satz 5 EEG 2017 wurde vom Gesetzgeber bereits im Gese

zesentwurf des EEG 2017 

fügt.3 Die Sätze 6 und 7 wurden dagegen erst auf der Grundlage der 

schlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und 

Energie zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung der B

stimmungen zur Stromerzeugung aus Kraft

Eigenversorgung in das EEG eingefügt.

Zu den jetzigen Sätzen 5

Absatz 1 Satz 4 und die neu eingefügten Sätze 5 und 6 dienen dazu, die mit 

dem EEG 2017 neu geregelte Rechtsfolge für den Fall, d

nicht im Anlagenregister gemeldet ist, auch auf den Zeitraum nach dem I

krafttreten des EEG 2014 anzuwenden. § 52 Absatz 1 und 3 sieht daher vor, 

dass die Vergütung nur so lange vollständig entfällt, wie eine Anlage weder 

im Anlagenregister gemeldet noch dem Netzbetreiber für die Abrechnung 

gemeldet wurde. Fehlt zwar die Meldung im Anlagenregister, ist eine Ja

resendabrechnung aber vorgelegt, reduziert sich die Vergütung ab diesem 

Zeitpunkt um 20 Prozent. Für Fälle, die bereits

sind, gilt diese gesetzliche Regelung nicht. Auch werden die so nachträglich 

entstehenden Vergütungsansprüche erst mit dem Inkrafttreten dieses G

setzes fällig, so dass es insoweit nicht zu Ansprüchen

kommt.“5 

Nach dem Willen des Gesetzgebers soll „

gelte Rechtsfolge für den Fall, dass eine Anlage nicht im Anlagenregister 

gemeldet ist, auch auf den Zeitraum nach dem Inkrafttreten des EEG 2014 

anzuwenden“6 sein. Der Anwendungsbereich bezieht sich dam

                                                
3  Bundestagsdrucksache 18/8860, Seite 260.
4  Bundestagsdrucksache 18/10668.
5  Bundestagsdrucksache 18/10668, Seite 148/149.
6  Bundestagsdrucksache 18/10668, Seite 148.
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2014 in Betrieb genommene Anlagen bezieht. 

100 Abs. 2 EEG 2017 umfasst alle vor dem 01.08.2014 in Betrieb geno

und § 100 Abs. 1 Satz 5-7 EEG 2017 ist infolge von §

Abs. 2 Satz 2 EEG 2017 entsprechend anzuwenden. § 52 Abs. 3 EEG 2017 

gilt für nach dem 31.12.2016 in Betrieb genommene Anlagen in direkter A

wendung. Daher kann § 100 Abs. 1 Satz 5-7 EEG 2017 nur die Anwe

dem 31.07.2014 und vor dem 01.01.2017 in Betrieb g

nommene Anlagen schließen.  

§ 100 Abs. 1 Satz 5 EEG 2017 wurde vom Gesetzgeber bereits im Gese

zesentwurf des EEG 2017 „als Sonderregelung für § 52“ EEG 2017 eing

Die Sätze 6 und 7 wurden dagegen erst auf der Grundlage der 

schlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und 

Energie zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung der B

stimmungen zur Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung und zur 

Eigenversorgung in das EEG eingefügt.4  

Zu den jetzigen Sätzen 5-7 wird darin ausgeführt: „Die Änderung in § 100 

Absatz 1 Satz 4 und die neu eingefügten Sätze 5 und 6 dienen dazu, die mit 

dem EEG 2017 neu geregelte Rechtsfolge für den Fall, dass eine Anlage 

nicht im Anlagenregister gemeldet ist, auch auf den Zeitraum nach dem I

krafttreten des EEG 2014 anzuwenden. § 52 Absatz 1 und 3 sieht daher vor, 

dass die Vergütung nur so lange vollständig entfällt, wie eine Anlage weder 

gemeldet noch dem Netzbetreiber für die Abrechnung 

gemeldet wurde. Fehlt zwar die Meldung im Anlagenregister, ist eine Ja

resendabrechnung aber vorgelegt, reduziert sich die Vergütung ab diesem 

Zeitpunkt um 20 Prozent. Für Fälle, die bereits rechtskräftig entschieden 

sind, gilt diese gesetzliche Regelung nicht. Auch werden die so nachträglich 

Vergütungsansprüche erst mit dem Inkrafttreten dieses G

setzes fällig, so dass es insoweit nicht zu Ansprüchen auf Zinszahlungen 

des Gesetzgebers soll „die mit dem EEG 2017 neu ger

gelte Rechtsfolge für den Fall, dass eine Anlage nicht im Anlagenregister 

gemeldet ist, auch auf den Zeitraum nach dem Inkrafttreten des EEG 2014 

Der Anwendungsbereich bezieht sich damit auf Anl

Bundestagsdrucksache 18/8860, Seite 260. 
Bundestagsdrucksache 18/10668. 
Bundestagsdrucksache 18/10668, Seite 148/149. 
Bundestagsdrucksache 18/10668, Seite 148. 
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in Betrieb genommene Anlagen bezieht. Denn 

2014 in Betrieb genom-

7 EEG 2017 ist infolge von § 100 

Abs. 2 Satz 2 EEG 2017 entsprechend anzuwenden. § 52 Abs. 3 EEG 2017 

gilt für nach dem 31.12.2016 in Betrieb genommene Anlagen in direkter An-

e Anwen-

2017 in Betrieb ge-

§ 100 Abs. 1 Satz 5 EEG 2017 wurde vom Gesetzgeber bereits im Geset-

EEG 2017 einge-

Die Sätze 6 und 7 wurden dagegen erst auf der Grundlage der Be-

schlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und 

Energie zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung der Be-

plung und zur 

Die Änderung in § 100 

Absatz 1 Satz 4 und die neu eingefügten Sätze 5 und 6 dienen dazu, die mit 

ass eine Anlage 

nicht im Anlagenregister gemeldet ist, auch auf den Zeitraum nach dem In-

krafttreten des EEG 2014 anzuwenden. § 52 Absatz 1 und 3 sieht daher vor, 

dass die Vergütung nur so lange vollständig entfällt, wie eine Anlage weder 

gemeldet noch dem Netzbetreiber für die Abrechnung 

gemeldet wurde. Fehlt zwar die Meldung im Anlagenregister, ist eine Jah-

resendabrechnung aber vorgelegt, reduziert sich die Vergütung ab diesem 

entschieden 

sind, gilt diese gesetzliche Regelung nicht. Auch werden die so nachträglich 

Vergütungsansprüche erst mit dem Inkrafttreten dieses Ge-

auf Zinszahlungen 

die mit dem EEG 2017 neu gere-

gelte Rechtsfolge für den Fall, dass eine Anlage nicht im Anlagenregister 

gemeldet ist, auch auf den Zeitraum nach dem Inkrafttreten des EEG 2014 

it auf Anla-
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gen, die nach dem Inkrafttreten des EEG 2014 (

dem 01.01.2017) in Betrieb genommen wurden. 

 

c. Ist die Regelung in § 52 Abs. 3 EEG 2017 gemäß § 100 Abs. 1 

Satz 5 (ggf. i. V. m. § 100 Abs. 2 Satz 2) EEG 2017 unter Berüc

sichtigung des Urteils des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 5. J

li 2017 – VIII ZR 147/16 zu Solaranlagen mit Inbetriebnahme vor 

dem 1. August 2014 rückwirkend auf Zeiträume (Verstöße) vor 

dem 1. Januar 2017 anzuwenden?

Bereits aus dem Wortlaut des § 100 Abs. 1 

dass sich der Anwendungsbereich auf 

schränkt, „der nach dem 31. Juli 2014 eingespeist worden ist; bis zu diesem 

Zeitpunkt ist die entsprechende Bestimmung des Erneuerbare

Gesetzes in der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung anzuwenden.“

§ 52 Abs. 3 EEG 2017 sanktioniert Verstöße gegen Registrierungspflichten 

des Anlagenregisters lediglich mit einem Abzug von 20

Wertes. Die „entsprechende Bestimmung des 

Gesetzes in der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung“

2014 – dagegen enthielt die Sanktion der Reduzierung auf null. 

§ 100 Abs. 1 Satz 5 EEG 2017 normiert nun rückwirkend 

Strom [B], der nach dem 31.

treiber, deren anzulegender Wert auf null reduziert wurde, einen Anspruch in 

Höhe von 80 % des anzulegenden Werts haben

§ 71 Nr. 1 EEG 2017 erfolgt ist)

Dabei ist die Rückausnahme

sichtigen: Von § 100 Abs. 1 Satz 5 EEG 2017 sind die Fälle ausgenommen, 

in denen vor dem 01.01.2017 

lagenbetreiber und Netzbetreiber

ren vor dem Bundesgerichtshof

dagegen erst am 05.07.2017 rechtskräftig entschieden. Bis zu diesem Zei

punkt war ein Rechtsmittel eingelegt und das Verfahren war 

1. Januar 2017“ noch nicht rechtskräftig

sem Stichtag („vor dem 1. Januar 2017“)

Rechtssache keine Rechtskraft vor und 

nahme (§ 100 Abs. 1 Satz 6 EEG 2017) 

                                                
7  Vgl. auch Gordalla, EEG, Beck’scher Online Kommentar, 6. Edition 2017, § 100 

EEG 2017 Rn. 48 ff. – erscheint voraussichtlich 10/2017.

37 der Clearingstelle EEG 

Seite 

11.10.2017

 

nach dem Inkrafttreten des EEG 2014 (nach 31.07.2014 und vor 

in Betrieb genommen wurden.  

Ist die Regelung in § 52 Abs. 3 EEG 2017 gemäß § 100 Abs. 1 

Satz 5 (ggf. i. V. m. § 100 Abs. 2 Satz 2) EEG 2017 unter Berüc

chtigung des Urteils des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 5. J

VIII ZR 147/16 zu Solaranlagen mit Inbetriebnahme vor 

dem 1. August 2014 rückwirkend auf Zeiträume (Verstöße) vor 

dem 1. Januar 2017 anzuwenden? 

Bereits aus dem Wortlaut des § 100 Abs. 1 Satz 5 EEG 2017 ergibt sich, 

dass sich der Anwendungsbereich auf „nur für Zahlungen für Strom“

„der nach dem 31. Juli 2014 eingespeist worden ist; bis zu diesem 

Zeitpunkt ist die entsprechende Bestimmung des Erneuerbare-Energien

am 31. Juli 2014 geltenden Fassung anzuwenden.“  

§ 52 Abs. 3 EEG 2017 sanktioniert Verstöße gegen Registrierungspflichten 

des Anlagenregisters lediglich mit einem Abzug von 20 % des anzulegenden 

„entsprechende Bestimmung des Erneuerbare-Energien

Gesetzes in der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung“ – § 25 Abs. 1 EEG 

dagegen enthielt die Sanktion der Reduzierung auf null.  

§ 100 Abs. 1 Satz 5 EEG 2017 normiert nun rückwirkend („für Zahlungen für 

Strom [B], der nach dem 31. Juli 2014 eingespeist wird“), dass Anlagenb

deren anzulegender Wert auf null reduziert wurde, einen Anspruch in 

% des anzulegenden Werts haben (wenn die Meldung nach 

71 Nr. 1 EEG 2017 erfolgt ist).7  

Dabei ist die Rückausnahme in § 100 Abs. 1 Satz 6 EEG 2017 zu berüc

: Von § 100 Abs. 1 Satz 5 EEG 2017 sind die Fälle ausgenommen, 

2017 eine rechtskräftige Entscheidung zwischen A

lagenbetreiber und Netzbetreiber vorlag. Das hier infrage stehende 

richtshof (vom 05.07.2017 – VIII ZR 147/16) wurde 

2017 rechtskräftig entschieden. Bis zu diesem Zei

punkt war ein Rechtsmittel eingelegt und das Verfahren war folglich „vor dem 

noch nicht rechtskräftig entschieden. Damit liegt bis zu di

(„vor dem 1. Januar 2017“) infolge bloßer Anhängigkeit der 

keine Rechtskraft vor und die Voraussetzungen der Rückau

nahme (§ 100 Abs. 1 Satz 6 EEG 2017) sind nicht erfüllt. Folglich bleibt es 

EEG, Beck’scher Online Kommentar, 6. Edition 2017, § 100 
erscheint voraussichtlich 10/2017. 
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nach 31.07.2014 und vor 

Ist die Regelung in § 52 Abs. 3 EEG 2017 gemäß § 100 Abs. 1 

Satz 5 (ggf. i. V. m. § 100 Abs. 2 Satz 2) EEG 2017 unter Berück-

chtigung des Urteils des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 5. Ju-

VIII ZR 147/16 zu Solaranlagen mit Inbetriebnahme vor 

dem 1. August 2014 rückwirkend auf Zeiträume (Verstöße) vor 

Satz 5 EEG 2017 ergibt sich, 

„nur für Zahlungen für Strom“ be-

„der nach dem 31. Juli 2014 eingespeist worden ist; bis zu diesem 

Energien-

 

§ 52 Abs. 3 EEG 2017 sanktioniert Verstöße gegen Registrierungspflichten 

des anzulegenden 

Energien-

§ 25 Abs. 1 EEG 

(„für Zahlungen für 

, dass Anlagenbe-

deren anzulegender Wert auf null reduziert wurde, einen Anspruch in 

(wenn die Meldung nach 

zu berück-

: Von § 100 Abs. 1 Satz 5 EEG 2017 sind die Fälle ausgenommen, 

eine rechtskräftige Entscheidung zwischen An-

rage stehende Verfah-

VIII ZR 147/16) wurde 

2017 rechtskräftig entschieden. Bis zu diesem Zeit-

„vor dem 

entschieden. Damit liegt bis zu die-

infolge bloßer Anhängigkeit der 

Voraussetzungen der Rückaus-

bleibt es 

EEG, Beck’scher Online Kommentar, 6. Edition 2017, § 100 



 

 
 
Fachverband Biogas e.V. – Stellungnahme  

Empfehlungsverfahren 2017/37 der Clearingstelle EEG

 

 

bei der Regelung des § 100 Abs. 1 Satz 5 EEG 2017 und der Anlagenbetre

ber hat bereits nach dem eindeutigen Wortlaut gegenüber dem Netzbetreiber 

einen Anspruch auf Vergütung des nach dem 31.

Stroms in Höhe von 80 % des anzulegenden Werts

§ 71 Nr. 1 EEG 2017 erfolgt ist)

 

  

                                                
8  Vgl. auch Gordalla, EEG, Beck’scher Online Kommentar, 6. Edition 2017,

EEG 2017 Rn. 48 ff. – erscheint voraussichtlich 10/2017.
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der Regelung des § 100 Abs. 1 Satz 5 EEG 2017 und der Anlagenbetre

ber hat bereits nach dem eindeutigen Wortlaut gegenüber dem Netzbetreiber 

Vergütung des nach dem 31.07.2014 eingespeisten 

% des anzulegenden Werts (wenn die Meldung nach 

§ 71 Nr. 1 EEG 2017 erfolgt ist).8 

EEG, Beck’scher Online Kommentar, 6. Edition 2017,
erscheint voraussichtlich 10/2017. 
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der Regelung des § 100 Abs. 1 Satz 5 EEG 2017 und der Anlagenbetrei-

ber hat bereits nach dem eindeutigen Wortlaut gegenüber dem Netzbetreiber 

2014 eingespeisten 

(wenn die Meldung nach 

EEG, Beck’scher Online Kommentar, 6. Edition 2017, § 100 
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Ad 5: Bedarf es zur „Inbetriebsetzung“ im Sinne von § 6 Abs. 3 Nr. 1 AnlRegV 

und zur „Inbetriebnahme“ im Sinne von § 3 Abs. 3 Satz 1 AnlRegV 

eines Netzanschlusses, einer Stromeinspeisung oder ein

der „Inbetriebsetzung“ bzw. „Inbetriebnahme“ durch den Netzbetre

ber? 

Weder zur „Inbetriebsetzung“

zur „Inbetriebnahme“ im Sinne von § 3 Abs. 3 Satz 1 AnlRegV bedarf es 

eines Netzanschlusses, einer Stro

„Inbetriebsetzung“ bzw. „Inbetriebnahme“

derspräche dem Wortlaut von § 3 Nr

der Inbetriebnahme sowie dem gesetzgeberischen Willen.

 

a.  Wortlaut 

Zumal die Anlagenregisterverordnung selbst keine Begriffsbestimmung hi

sichtlich der Inbetriebnahme der Anlage enthält, ist auf das höherrangige 

Recht des EEG zurückzugreifen. 

2017 legal definiert als 

schließlich mit erneuerbaren Energien oder Grubengas nach Herstellung der 

technischen Betriebsbereitschaft der Anlage; die technische Betriebsberei

schaft setzt voraus, dass die Anlage fest an dem für den dauerhaften Betrieb 

vorgesehenen Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechse

strom erforderlichen Zubehör installiert wurde; der Austausch des Gener

tors oder sonstiger technischer oder baulicher Teile nach der erstmaligen I

betriebnahme führt nicht zu einer Änderung des Z

nahme.“ 

Eine Inbetriebnahme setzt damit zum einen das Vorliegen der technischen 

Betriebsbereitschaft (objektives Element) und zum anderen einen bestim

ten Zeitpunkt der Inbetriebsetzung (subjektives Element) voraus. Dabei ist 

die technische Betriebsbereitschaft Voraussetzung für ein 

triebsetzen.9 Sowohl die technische Betriebsbereitschaft als auch die Inb

triebsetzung setzen nach dem expliziten Wortlaut von § 3 Nr

keinen Netzanschluss,10 k

                                                
9  Herms, Der Inbetriebnahmebegriff im EEG, in: Loibl/Maslaton/von Bredow/Walter 

[Hrsg], Biogasanlagen im EEG, Seite 169.
10  Oschmann, in: Altrock/Oschmann/Theobald [Hrsg.], EEG, 4. Aufl. 2013

mwN; Hennig/von Bredow/Valentin, in: Frenz/Müggenbor
EEG, 4. Aufl. 2015, § 55 Rn. 122.

11  LG Braunschweig, Urteil vom 06.02.2003 
Urteil vom 22.03.2007 – 3 O 1705/06, Rn. 13 
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Bedarf es zur „Inbetriebsetzung“ im Sinne von § 6 Abs. 3 Nr. 1 AnlRegV 

und zur „Inbetriebnahme“ im Sinne von § 3 Abs. 3 Satz 1 AnlRegV 

schlusses, einer Stromeinspeisung oder einer Abnahme 

der „Inbetriebsetzung“ bzw. „Inbetriebnahme“ durch den Netzbetre

„Inbetriebsetzung“ im Sinne von § 6 Abs. 3 Nr. 1 AnlRegV noch 

im Sinne von § 3 Abs. 3 Satz 1 AnlRegV bedarf es 

eines Netzanschlusses, einer Stromeinspeisung oder einer Abnahme der 

„Inbetriebnahme“ durch den Netzbetreiber. Dies w

derspräche dem Wortlaut von § 3 Nr. 30 EEG 2017, dem Sinn und Zweck 

der Inbetriebnahme sowie dem gesetzgeberischen Willen. 

Anlagenregisterverordnung selbst keine Begriffsbestimmung hi

sichtlich der Inbetriebnahme der Anlage enthält, ist auf das höherrangige 

Recht des EEG zurückzugreifen. Die Inbetriebnahme ist in § 3 Nr. 30 EEG 

2017 legal definiert als „die erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage au

schließlich mit erneuerbaren Energien oder Grubengas nach Herstellung der 

technischen Betriebsbereitschaft der Anlage; die technische Betriebsberei

schaft setzt voraus, dass die Anlage fest an dem für den dauerhaften Betrieb 

enen Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechse

strom erforderlichen Zubehör installiert wurde; der Austausch des Gener

tors oder sonstiger technischer oder baulicher Teile nach der erstmaligen I

betriebnahme führt nicht zu einer Änderung des Zeitpunkts der Inbetrie

Eine Inbetriebnahme setzt damit zum einen das Vorliegen der technischen 

Betriebsbereitschaft (objektives Element) und zum anderen einen bestim

ten Zeitpunkt der Inbetriebsetzung (subjektives Element) voraus. Dabei ist 

hnische Betriebsbereitschaft Voraussetzung für ein willentliches 

Sowohl die technische Betriebsbereitschaft als auch die Inb

ach dem expliziten Wortlaut von § 3 Nr. 30 EEG 2017 

keine Stromeinspeisung11 und auch keine Abnahme 

Herms, Der Inbetriebnahmebegriff im EEG, in: Loibl/Maslaton/von Bredow/Walter 
[Hrsg], Biogasanlagen im EEG, Seite 169. 
Oschmann, in: Altrock/Oschmann/Theobald [Hrsg.], EEG, 4. Aufl. 2013, § 3 Rn.116 
mwN; Hennig/von Bredow/Valentin, in: Frenz/Müggenborg/Cosack/Ekardt [Hrsg.], 
EEG, 4. Aufl. 2015, § 55 Rn. 122. 
LG Braunschweig, Urteil vom 06.02.2003 – 4 O 417/02, Rn. 24 (juris); LG Erfurt, 

3 O 1705/06, Rn. 13 (juris). 
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Bedarf es zur „Inbetriebsetzung“ im Sinne von § 6 Abs. 3 Nr. 1 AnlRegV 

und zur „Inbetriebnahme“ im Sinne von § 3 Abs. 3 Satz 1 AnlRegV 

er Abnahme 

der „Inbetriebsetzung“ bzw. „Inbetriebnahme“ durch den Netzbetrei-

im Sinne von § 6 Abs. 3 Nr. 1 AnlRegV noch 

im Sinne von § 3 Abs. 3 Satz 1 AnlRegV bedarf es 

meinspeisung oder einer Abnahme der 

durch den Netzbetreiber. Dies wi-

30 EEG 2017, dem Sinn und Zweck 

Anlagenregisterverordnung selbst keine Begriffsbestimmung hin-

sichtlich der Inbetriebnahme der Anlage enthält, ist auf das höherrangige 

30 EEG 

bsetzung der Anlage aus-

schließlich mit erneuerbaren Energien oder Grubengas nach Herstellung der 

technischen Betriebsbereitschaft der Anlage; die technische Betriebsbereit-

schaft setzt voraus, dass die Anlage fest an dem für den dauerhaften Betrieb 

enen Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechsel-

strom erforderlichen Zubehör installiert wurde; der Austausch des Genera-

tors oder sonstiger technischer oder baulicher Teile nach der erstmaligen In-

eitpunkts der Inbetrieb-

Eine Inbetriebnahme setzt damit zum einen das Vorliegen der technischen 

Betriebsbereitschaft (objektives Element) und zum anderen einen bestimm-

ten Zeitpunkt der Inbetriebsetzung (subjektives Element) voraus. Dabei ist 

willentliches Inbe-

Sowohl die technische Betriebsbereitschaft als auch die Inbe-

30 EEG 2017 

eine Abnahme 

Herms, Der Inbetriebnahmebegriff im EEG, in: Loibl/Maslaton/von Bredow/Walter 

, § 3 Rn.116 
/Cosack/Ekardt [Hrsg.], 

4 O 417/02, Rn. 24 (juris); LG Erfurt, 
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der „Inbetriebsetzung“ bzw. 

raus. § 3 Nr. 30 Halbsatz 2 EEG 2017 führt lediglich aus, dass die techn

sche Betriebsbereitschaft eine dauerhafte Verbindung

zeugung von Wechselstrom notwendigen Zubehör erfordere. Hinweise auf 

einen Netzanschluss, eine Stromeinspeisung oder eine andere Mitwirkung 

des Netzbetreibers finden sich nicht.

Zudem setzt der Wortlaut nur die Bereitschaft zum Betrieb voraus. Nach 

dem allgemeinen Sprachgebrauch umfasst die Bereitschaft eine 

reite Einheit“13 bzw. ein „Vorbereitetsein“

dass die Anlage tatsächlich Strom erzeugt, sondern vielmehr darauf, dass 

sie (objektiv) Strom erzeugen könnte.

die subjektive Inbetriebsetzung der Anlage.

 

b.  Sinn und Zweck 

Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage ist vor allem für den Beginn 

des Vergütungszeitraums 

Anlagenbetreiber von Mitwirkungshandlungen des Netzbetreibers befreit 

sein. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass es zu willkürlichen Verzögerungen 

kommen kann.16 Daher sind mit dem Sinn und Zweck der Inbetriebnahme

Bestimmung insbesondere Mitwirkungshandlungen des Netzb

vereinbar. Solche Mitwirkungshandlungen umfassen dabei auch die Herste

lung des Netzanschlusses, der letztlich auch Voraussetzung für eine tatsäc

liche Einspeisung des erzeugten Stroms in das Netz ist.

 

c. Genese 

Nach dem ausdrücklichen Wil

„Mitwirkung des Netzbetreibers [B] nicht erforderlich, um willkürliche Verz

                                                
12  Oschmann, in: Altrock/Oschmann/Theobald [Hrsg.], EEG, 4. Aufl. 2013, § 3 Rn. 116 

mwN. und Rn. 121 mwN; LG Braunschweig, Urteil vom 06.02.2003 
Rn. 24 (juris). Vgl. auch Clearingstelle EEG, Hinweis vom 25.06.2010 
satz 3. 

13  Vgl. Duden unter http://www.duden.de/rechtschreibung/Bereitschaft
14  Vgl. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache unter 

https://www.dwds.de/wb/Bereitschaft
15  Oschmann, in: Altrock/Oschmann/Theobald [Hrsg.], EEG, 4. Aufl. 2013, § 3 Rn. 110; 

LG Erfurt, Urteil vom 22.03.2007 
stelle EEG, Hinweis vom 25.06.2010 

16  Bundestagsdrucksache 16/8148, Seite 39.
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bzw. „Inbetriebnahme“ durch den Netzbetreiber

30 Halbsatz 2 EEG 2017 führt lediglich aus, dass die techn

sche Betriebsbereitschaft eine dauerhafte Verbindung mit dem für die E

zeugung von Wechselstrom notwendigen Zubehör erfordere. Hinweise auf 

einen Netzanschluss, eine Stromeinspeisung oder eine andere Mitwirkung 

des Netzbetreibers finden sich nicht. 

Zudem setzt der Wortlaut nur die Bereitschaft zum Betrieb voraus. Nach 

lgemeinen Sprachgebrauch umfasst die Bereitschaft eine „einsatzb

„Vorbereitetsein“.14 Es kommt daher nicht darauf an, 

dass die Anlage tatsächlich Strom erzeugt, sondern vielmehr darauf, dass 

sie (objektiv) Strom erzeugen könnte.15 Hinzu kommt für die Inbetriebnahme 

die subjektive Inbetriebsetzung der Anlage. 

 

Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage ist vor allem für den Beginn 

des Vergütungszeitraums und die Förderhöhe entscheidend. Dabei soll der 

eiber von Mitwirkungshandlungen des Netzbetreibers befreit 

sein. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass es zu willkürlichen Verzögerungen 

Daher sind mit dem Sinn und Zweck der Inbetriebnahme

Bestimmung insbesondere Mitwirkungshandlungen des Netzbetreibers nicht 

vereinbar. Solche Mitwirkungshandlungen umfassen dabei auch die Herste

lung des Netzanschlusses, der letztlich auch Voraussetzung für eine tatsäc

liche Einspeisung des erzeugten Stroms in das Netz ist. 

Nach dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers zum EEG 2009 

„Mitwirkung des Netzbetreibers [B] nicht erforderlich, um willkürliche Verz

Oschmann, in: Altrock/Oschmann/Theobald [Hrsg.], EEG, 4. Aufl. 2013, § 3 Rn. 116 
mwN. und Rn. 121 mwN; LG Braunschweig, Urteil vom 06.02.2003 – 4 O 417/02, 
Rn. 24 (juris). Vgl. auch Clearingstelle EEG, Hinweis vom 25.06.2010 –2010/1, Lei

uden unter http://www.duden.de/rechtschreibung/Bereitschaft. 
Vgl. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache unter 
https://www.dwds.de/wb/Bereitschaft. 
Oschmann, in: Altrock/Oschmann/Theobald [Hrsg.], EEG, 4. Aufl. 2013, § 3 Rn. 110; 

furt, Urteil vom 22.03.2007 – 3 O 1705/06, Rn. 13 (juris). Vgl. auch Clearin
stelle EEG, Hinweis vom 25.06.2010 –2010/1, Leitsatz 1. 
Bundestagsdrucksache 16/8148, Seite 39. 
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durch den Netzbetreiber12 vo-

30 Halbsatz 2 EEG 2017 führt lediglich aus, dass die techni-

mit dem für die Er-

zeugung von Wechselstrom notwendigen Zubehör erfordere. Hinweise auf 

einen Netzanschluss, eine Stromeinspeisung oder eine andere Mitwirkung 

Zudem setzt der Wortlaut nur die Bereitschaft zum Betrieb voraus. Nach 

„einsatzbe-

Es kommt daher nicht darauf an, 

dass die Anlage tatsächlich Strom erzeugt, sondern vielmehr darauf, dass 

für die Inbetriebnahme 

Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage ist vor allem für den Beginn 

entscheidend. Dabei soll der 

eiber von Mitwirkungshandlungen des Netzbetreibers befreit 

sein. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass es zu willkürlichen Verzögerungen 

Daher sind mit dem Sinn und Zweck der Inbetriebnahme-

etreibers nicht 

vereinbar. Solche Mitwirkungshandlungen umfassen dabei auch die Herstel-

lung des Netzanschlusses, der letztlich auch Voraussetzung für eine tatsäch-

zum EEG 2009 ist eine 

„Mitwirkung des Netzbetreibers [B] nicht erforderlich, um willkürliche Verzö-

Oschmann, in: Altrock/Oschmann/Theobald [Hrsg.], EEG, 4. Aufl. 2013, § 3 Rn. 116 
4 O 417/02, 
2010/1, Leit-

Vgl. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache unter 

Oschmann, in: Altrock/Oschmann/Theobald [Hrsg.], EEG, 4. Aufl. 2013, § 3 Rn. 110; 
3 O 1705/06, Rn. 13 (juris). Vgl. auch Clearing-
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gerung ausschließen zu können.“

dem erstmalig Strom zur Einspeisung in das Netz aufgrund der technischen 

Bereitschaft des Generators tatsächlich zur Abnahme angeboten wird. 

tatsächliche Stromeinspeisung in das Netz 

lerdings nicht voraus. Es ist lediglich erforderlich, dass der Anlagenbetreiber 

die auf seiner Seite erforderlichen Maßnahmen für die Herstellung des Net

anschlusses vorgenommen

auch dann gegeben, wenn der Str

Stromverbraucher (auch Speicher) 

wird.19 

 

  

                                                
17  Bundestagsdrucksache 16/8148, Seite 39.
18  Reshöft, in: Reshöft/Schäfermeier 

mann, in: Altrock/Oschmann/Theobald [Hrsg.], EEG, 4. Aufl. 2013, § 3 Rn. 116; 
Hennig/von Bredow/Valentin, in: Frenz/Müggenbor
Aufl. 2015, § 55 Rn. 122. 

19  Salje, EEG 2014, 7. Aufl. 2015, Rn. 106; Schumacher, in
3. Aufl. 2015, § 5 Rn. 123. 
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gerung ausschließen zu können.“17 Maßgeblich sei allein der Zeitpunkt, an 

dem erstmalig Strom zur Einspeisung in das Netz aufgrund der technischen 

Bereitschaft des Generators tatsächlich zur Abnahme angeboten wird. 

tatsächliche Stromeinspeisung in das Netz setzt der Gesetzgeber damit a

Es ist lediglich erforderlich, dass der Anlagenbetreiber 

die auf seiner Seite erforderlichen Maßnahmen für die Herstellung des Net

vorgenommen hat.18 Die technische Betriebsbereitschaft ist 

auch dann gegeben, wenn der Strom erzeugt und von einem beliebigen 

(auch Speicher) abgenommen oder sonst verbraucht 

Bundestagsdrucksache 16/8148, Seite 39. 
Reshöft, in: Reshöft/Schäfermeier [Hrsg.], EEG, 4. Aufl. 2014, § 3 Rn. 79; Osc
mann, in: Altrock/Oschmann/Theobald [Hrsg.], EEG, 4. Aufl. 2013, § 3 Rn. 116; 
Hennig/von Bredow/Valentin, in: Frenz/Müggenborg/Cosack/Ekardt [Hrsg.], EEG, 4. 

. 2015, Rn. 106; Schumacher, in: Säcker [Hrsg], EEG 2014, 
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aßgeblich sei allein der Zeitpunkt, an 

dem erstmalig Strom zur Einspeisung in das Netz aufgrund der technischen 

Bereitschaft des Generators tatsächlich zur Abnahme angeboten wird. Eine 

damit al-

Es ist lediglich erforderlich, dass der Anlagenbetreiber 

die auf seiner Seite erforderlichen Maßnahmen für die Herstellung des Netz-

Die technische Betriebsbereitschaft ist 

von einem beliebigen 

oder sonst verbraucht 

[Hrsg.], EEG, 4. Aufl. 2014, § 3 Rn. 79; Osch-
mann, in: Altrock/Oschmann/Theobald [Hrsg.], EEG, 4. Aufl. 2013, § 3 Rn. 116; 

/Cosack/Ekardt [Hrsg.], EEG, 4. 

Säcker [Hrsg], EEG 2014, 
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Ad 6: Wann beginnt und endet die Frist gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 AnlRegV

Fristbeginn und Fristende sind abhängig von „

nahme der Flexibilitätsprämie

sen unbestimmten Rechtsbegriff kommt die Clearingstelle EEG in dem 

tumsverfahren 2016/41 sowohl im Hinblick auf das EEG als

Abs. 3 Nr. 3 AnlRegV zu dem

des zehnjährigen Förderzeitraums

auf den ersten Tag des zweiten Kalendermonats nach dem Monat, in dem 

der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber die erstmalige Inanspruchnah

der Flexibilitätsprämie vorab mitgeteilt hat. 

nung entspricht dies auch dem gesetzgeberischen Willen. Dies zugrunde g

legt, sind Fristbeginn und Fristende nach den §§ 186

Da es sich allerdings um eine s

Fristende mitgeteilt wird, 

wendung heranzuziehen. 

 

a. Fristende: „Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie“

§ 6 Abs. 3 Nr. 3 Halbsatz 1 AnlRegV nennt als Fristende die

spruchnahme der Flexibilitätsprämie. Dabei handelt es sich um einen unb

stimmten Rechtsbegriff, welcher der Auslegung bedarf.

aa. Auslegung „Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie“ 

bzw. der AnlRegV

Wie in dem Votumsverfahren 2016/41 

16.12.2016 dargelegt wird, kann 

mie“ zum einen die Geltendmachung eines tatsächlich bestehenden A

spruchs gemeint sein. Zum anderen kann darunter auch die Geltendm

chung eines gegebenenfal

Anzeige gemeint sein, ab einem bestimmten Zeitpunkt die Möglichkeit der 

auf zehn Jahre befristeten Geltendmachung wahrnehmen zu wollen. 

Weiteren kann eine Inanspruchnahme auch umfassen, dass zwar nur das 

Geltendmachen eines tatsächlich bestehenden Anspruchs beschrieben we

den soll, dem Netzbetreiber aber der geplante Zeitpunkt der Anspruchserfü

lung mitgeteilt und damit der zehnjährige 

Die Clearingstelle EEG kommt in diesem 

begründung sowie systematischen und teleologischen Erwägungen zu dem 

                                                
20  Votum der Clearingstelle EEG vom 19.12.2016 
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Wann beginnt und endet die Frist gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 AnlRegV

Fristbeginn und Fristende sind abhängig von „der geplanten Inanspruc

e der Flexibilitätsprämie“ (§ 6 Abs. 3 Nr. 3 AnlRegV). In Bezug auf di

sen unbestimmten Rechtsbegriff kommt die Clearingstelle EEG in dem 

sowohl im Hinblick auf das EEG als auch auf § 6 

zu dem Ergebnis, dass diesbezüglich auf den Beginn 

des zehnjährigen Förderzeitraums abzustellen sei. Es sei damit abzustellen 

auf den ersten Tag des zweiten Kalendermonats nach dem Monat, in dem 

der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber die erstmalige Inanspruchnah

der Flexibilitätsprämie vorab mitgeteilt hat. Für die Anlagenregisterveror

nung entspricht dies auch dem gesetzgeberischen Willen. Dies zugrunde g

sind Fristbeginn und Fristende nach den §§ 186 ff. BGB zu bestimmen.

es sich allerdings um eine sog. Rückwärtsfrist handelt, bei der nur das 

 sind die Bestimmungen des BGB in analoger A

wendung heranzuziehen.  

„Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie“  

§ 6 Abs. 3 Nr. 3 Halbsatz 1 AnlRegV nennt als Fristende die geplante Ina

spruchnahme der Flexibilitätsprämie. Dabei handelt es sich um einen unb

stimmten Rechtsbegriff, welcher der Auslegung bedarf. 

Auslegung „Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie“ im EEG 

bzw. der AnlRegV 

Wie in dem Votumsverfahren 2016/41 der Clearingstelle EEG vom 

2016 dargelegt wird, kann mit „Inanspruchnahme der Flexibilitätspr

zum einen die Geltendmachung eines tatsächlich bestehenden A

spruchs gemeint sein. Zum anderen kann darunter auch die Geltendm

chung eines gegebenenfalls noch nicht bestehenden Anspruchs bzw. die 

Anzeige gemeint sein, ab einem bestimmten Zeitpunkt die Möglichkeit der 

auf zehn Jahre befristeten Geltendmachung wahrnehmen zu wollen. 

eiteren kann eine Inanspruchnahme auch umfassen, dass zwar nur das 

tendmachen eines tatsächlich bestehenden Anspruchs beschrieben we

den soll, dem Netzbetreiber aber der geplante Zeitpunkt der Anspruchserfü

lung mitgeteilt und damit der zehnjährige Förderzeitraum ausgelöst wird.

ie Clearingstelle EEG kommt in diesem Verfahren aufgrund der Gesetze

begründung sowie systematischen und teleologischen Erwägungen zu dem 

Votum der Clearingstelle EEG vom 19.12.2016 – 2016/41 – Rn. 38. 
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Wann beginnt und endet die Frist gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 AnlRegV? 

der geplanten Inanspruch-

Bezug auf die-

sen unbestimmten Rechtsbegriff kommt die Clearingstelle EEG in dem Vo-

auf § 6 

auf den Beginn 

damit abzustellen 

auf den ersten Tag des zweiten Kalendermonats nach dem Monat, in dem 

der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber die erstmalige Inanspruchnahme 

Für die Anlagenregisterverord-

nung entspricht dies auch dem gesetzgeberischen Willen. Dies zugrunde ge-

ff. BGB zu bestimmen. 

, bei der nur das 

oger An-

geplante Inan-

spruchnahme der Flexibilitätsprämie. Dabei handelt es sich um einen unbe-

im EEG 

der Clearingstelle EEG vom 

„Inanspruchnahme der Flexibilitätsprä-

zum einen die Geltendmachung eines tatsächlich bestehenden An-

spruchs gemeint sein. Zum anderen kann darunter auch die Geltendma-

ls noch nicht bestehenden Anspruchs bzw. die 

Anzeige gemeint sein, ab einem bestimmten Zeitpunkt die Möglichkeit der 

auf zehn Jahre befristeten Geltendmachung wahrnehmen zu wollen. Des 

eiteren kann eine Inanspruchnahme auch umfassen, dass zwar nur das 

tendmachen eines tatsächlich bestehenden Anspruchs beschrieben wer-

den soll, dem Netzbetreiber aber der geplante Zeitpunkt der Anspruchserfül-

zeitraum ausgelöst wird.20  

Verfahren aufgrund der Gesetzes-

begründung sowie systematischen und teleologischen Erwägungen zu dem 
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Ergebnis, dass hinsichtlich des Beginn des zehnjährigen Förderzeitraum auf 

die Meldung der erstmaligen Inanspruchnahme beim Netzbetreiber abzuste

len sei, auch wenn die weiteren Fördervoraussetzungen erst zu einem sp

teren Zeitpunkt erfüllt werden.

nicht eindeutig dem Wortlaut entnehmen lässt, können berechtigte Zweifel 

angebracht werden. Dennoch 

stelle EEG begründete Rechtsauffassung der Beantwortung dieser Frage 

zugrunde gelegt werden. 

In dieser Entscheidung der Clearingstelle EEG wird des Weiteren ausg

führt, dass mit der „geplanten Inanspruchnahme“

lRegV daher nur der geplante 

gemeint sein könne.22 Entsprechend der oben genannten Ausführungen zum 

EEG soll auch diese Rechtsauffassung der Clearingstelle EEG bei der B

antwortung dieser Frage zugrunde

bb. Genese der AnlRegV

Im Referentenentwurf zur Anlagenr

zu § 6 Abs. 3 Nr. 3 AnlRegV 

„Bezüglich der Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie (Nummer 3) gilt ke

ne Höchstfrist, da die Registrierung der Anlage nach Nummer I.1. c der A

lage 3 zum EEG Voraussetzung ist, damit der Anspruch auf Flexibilitätspr

mie überhaupt entsteht. Jedoch soll die Registrierung frühestens drei Mon

te vor der geplanten Inanspruchnahme de

Zusammenhang mit der Frist nach Nummer I.4 Satz 2 der Anlage 3 zum 

EEG 2014. Danach besteht ein Anspruch auf Flexibilitätsprämie erst ab dem 

ersten Tag des zweiten Kalendermonats, der auf Mitteilung gegenüber dem 

Netzbetreiber folgt, dass die Prämie in Anspruch genommen werden soll. 

Damit der Anlagenbetreiber in diesem Zusammenhang bereits die Registri

rung der Anlage im Anlagenregister vorlegen kann, ermöglicht Nummer 3 die 

Registrierung bis zu drei Monate vor der geplanten

Flexibilitätsprämie. Da Anlagenbetreiber in aller Regel für die Flexibilität

prämie auch die installierte Leistung ihrer Anlage erhöhen, regelt der zweite 

Halbsatz das Verhältnis der insoweit einschlägigen Fristen nach Nummer 1 

und 3 dahingehend, dass die Erhöhung der installierten Leistung ebenfalls 

bis zu drei Monate vor der geplanten Inanspruchnahme der Prämie gemeldet 

werden kann.“ 

                                                
21  Votum der Clearingstelle EEG vom 19.12.2016 
22  Votum der Clearingstelle EEG v
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Ergebnis, dass hinsichtlich des Beginn des zehnjährigen Förderzeitraum auf 

die Meldung der erstmaligen Inanspruchnahme beim Netzbetreiber abzuste

uch wenn die weiteren Fördervoraussetzungen erst zu einem sp

teren Zeitpunkt erfüllt werden.21 Da sich diese Rechtsauffassung allerdings 

nicht eindeutig dem Wortlaut entnehmen lässt, können berechtigte Zweifel 

angebracht werden. Dennoch soll die in dieser Entscheidung der Clearin

stelle EEG begründete Rechtsauffassung der Beantwortung dieser Frage 

 

In dieser Entscheidung der Clearingstelle EEG wird des Weiteren ausg

„geplanten Inanspruchnahme“ gemäß § 6 Abs. 3 Nr

daher nur der geplante [Beginn des] zehnjährige[n] Förderzeitraums 

Entsprechend der oben genannten Ausführungen zum 

EEG soll auch diese Rechtsauffassung der Clearingstelle EEG bei der B

zugrunde gelegt werden. 

der AnlRegV 

Referentenentwurf zur Anlagenregisterverordnung vom 14.07.2014 wird 

zu § 6 Abs. 3 Nr. 3 AnlRegV (auf Seite 51) folgendermaßen ausgeführt:

„Bezüglich der Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie (Nummer 3) gilt ke

Höchstfrist, da die Registrierung der Anlage nach Nummer I.1. c der A

lage 3 zum EEG Voraussetzung ist, damit der Anspruch auf Flexibilitätspr

mie überhaupt entsteht. Jedoch soll die Registrierung frühestens drei Mon

te vor der geplanten Inanspruchnahme der Prämie erfolgen. Dies steht im 

Zusammenhang mit der Frist nach Nummer I.4 Satz 2 der Anlage 3 zum 

EEG 2014. Danach besteht ein Anspruch auf Flexibilitätsprämie erst ab dem 

ersten Tag des zweiten Kalendermonats, der auf Mitteilung gegenüber dem 

ber folgt, dass die Prämie in Anspruch genommen werden soll. 

Damit der Anlagenbetreiber in diesem Zusammenhang bereits die Registri

rung der Anlage im Anlagenregister vorlegen kann, ermöglicht Nummer 3 die 

Registrierung bis zu drei Monate vor der geplanten Inanspruchnahme der 

Flexibilitätsprämie. Da Anlagenbetreiber in aller Regel für die Flexibilität

prämie auch die installierte Leistung ihrer Anlage erhöhen, regelt der zweite 

Halbsatz das Verhältnis der insoweit einschlägigen Fristen nach Nummer 1 

ahingehend, dass die Erhöhung der installierten Leistung ebenfalls 

bis zu drei Monate vor der geplanten Inanspruchnahme der Prämie gemeldet 

Votum der Clearingstelle EEG vom 19.12.2016 – 2016/41 – Rn. 33 ff. 
Votum der Clearingstelle EEG vom 19.12.2016 – 2016/41 – Rn. 51. 
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Ergebnis, dass hinsichtlich des Beginn des zehnjährigen Förderzeitraum auf 

die Meldung der erstmaligen Inanspruchnahme beim Netzbetreiber abzustel-

uch wenn die weiteren Fördervoraussetzungen erst zu einem spä-

Da sich diese Rechtsauffassung allerdings 

nicht eindeutig dem Wortlaut entnehmen lässt, können berechtigte Zweifel 

ntscheidung der Clearing-

stelle EEG begründete Rechtsauffassung der Beantwortung dieser Frage 

In dieser Entscheidung der Clearingstelle EEG wird des Weiteren ausge-

§ 6 Abs. 3 Nr. 3 An-

Förderzeitraums 

Entsprechend der oben genannten Ausführungen zum 

EEG soll auch diese Rechtsauffassung der Clearingstelle EEG bei der Be-

2014 wird 

folgendermaßen ausgeführt: 

„Bezüglich der Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie (Nummer 3) gilt kei-

Höchstfrist, da die Registrierung der Anlage nach Nummer I.1. c der An-

lage 3 zum EEG Voraussetzung ist, damit der Anspruch auf Flexibilitätsprä-

mie überhaupt entsteht. Jedoch soll die Registrierung frühestens drei Mona-

r Prämie erfolgen. Dies steht im 

Zusammenhang mit der Frist nach Nummer I.4 Satz 2 der Anlage 3 zum 

EEG 2014. Danach besteht ein Anspruch auf Flexibilitätsprämie erst ab dem 

ersten Tag des zweiten Kalendermonats, der auf Mitteilung gegenüber dem 

ber folgt, dass die Prämie in Anspruch genommen werden soll. 

Damit der Anlagenbetreiber in diesem Zusammenhang bereits die Registrie-

rung der Anlage im Anlagenregister vorlegen kann, ermöglicht Nummer 3 die 

Inanspruchnahme der 

Flexibilitätsprämie. Da Anlagenbetreiber in aller Regel für die Flexibilitäts-

prämie auch die installierte Leistung ihrer Anlage erhöhen, regelt der zweite 

Halbsatz das Verhältnis der insoweit einschlägigen Fristen nach Nummer 1 

ahingehend, dass die Erhöhung der installierten Leistung ebenfalls 

bis zu drei Monate vor der geplanten Inanspruchnahme der Prämie gemeldet 
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Bezogen auf die Meldefristen der 

setzgeber von einem Zusammenh

der „Frist nach Nummer I.4 Satz 2 der Anlage 3 zum EEG 2014

zur Meldung beim Netzbetreiber. Nach dem Willen des Gesetzgebers soll 

der Anlagenbetreiber die Möglichkeit haben, „

Monate vor der geplanten Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie

nehmen zu können.  

cc. „Fristende“: „vor 

prämie“ 

Die geplante Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie erfolgt zum Monat

ersten. Das Fristende liegt zeitlich 

natsersten“ (also am 31. Januar, 28./29. Februar, 31. März, 30. April, 31. 

Mai, 30. Juni, 31. Juli, 31. August, 30. September, 31. Oktober, 30. Nove

ber oder 31. Dezember jeweils um 24 Uh

 

b. Fristdauer: „drei Monate 

Flexibilitätsprämie

Die Fristdauer beträgt nach dem eindeutigen Wortlaut des § 6 Abs. 3 Nr. 3 

Halbsatz 1 AnlRegV drei Monate. Es handelt sich dabei um die drei Monate, 

die vor der geplanten Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie liegen.

 

c.  „Fristbeginn“: „frühestens 

spruchnahme der Flexibilitätsprämie

Gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 Halbsatz 1 AnlRegV beginnt die Frist frühestens drei 

Monate vor der geplanten Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie.

Die Fristenberechnung erfolgt mangels anderweitiger Vorschriften nach den 

einschlägigen Paragrafen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§§ 186

Dabei handelt es sich um das anwendbare, höherrangige Recht. In Bezug 

auf die §§ 186 ff. BGB ist zu berücksichtigen

auch § 187 BGB für solche Fälle ausgelegt ist, 

feststeht und das Fristende ermittelt

entsprechend anwendbar

handelt, bei denen der Endzeitpunkt feststeht

                                                
23  Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 74. Aufl. 2015, § 187 Rn. 4.
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Bezogen auf die Meldefristen der Anlagenregisterverordnung spricht der G

von einem Zusammenhang der geplanten Inanspruchnahme

Frist nach Nummer I.4 Satz 2 der Anlage 3 zum EEG 2014“ und damit 

zur Meldung beim Netzbetreiber. Nach dem Willen des Gesetzgebers soll 

der Anlagenbetreiber die Möglichkeit haben, „die Registrierung bis zu drei 

nate vor der geplanten Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie

: „vor der geplanten Inanspruchnahme der Flexibil

Die geplante Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie erfolgt zum Monat

Das Fristende liegt zeitlich „vor“ diesem Zeitpunkt, also „vor dem M

(also am 31. Januar, 28./29. Februar, 31. März, 30. April, 31. 

Mai, 30. Juni, 31. Juli, 31. August, 30. September, 31. Oktober, 30. Nove

ber oder 31. Dezember jeweils um 24 Uhr).  

„drei Monate vor der geplanten Inanspruchnahme der 

Flexibilitätsprämie“ 

Die Fristdauer beträgt nach dem eindeutigen Wortlaut des § 6 Abs. 3 Nr. 3 

Halbsatz 1 AnlRegV drei Monate. Es handelt sich dabei um die drei Monate, 

lanten Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie liegen.

: „frühestens drei Monate vor der geplanten Ina

spruchnahme der Flexibilitätsprämie“ 

Gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 Halbsatz 1 AnlRegV beginnt die Frist frühestens drei 

en Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie. 

Die Fristenberechnung erfolgt mangels anderweitiger Vorschriften nach den 

einschlägigen Paragrafen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§§ 186 ff. BGB).

Dabei handelt es sich um das anwendbare, höherrangige Recht. In Bezug 

ist zu berücksichtigen, dass diese Normen und damit 

187 BGB für solche Fälle ausgelegt ist, bei denen der Fristbeginn 

steht und das Fristende ermittelt werden soll. § 187 BGB ist allerdings 

entsprechend anwendbar, wenn es sich um sogenannte Rückwärtsfristen 

handelt, bei denen der Endzeitpunkt feststeht.23  

Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 74. Aufl. 2015, § 187 Rn. 4. 
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der Ge-

der geplanten Inanspruchnahme mit 

“ und damit 

zur Meldung beim Netzbetreiber. Nach dem Willen des Gesetzgebers soll 

die Registrierung bis zu drei 

nate vor der geplanten Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie“ vor-

der geplanten Inanspruchnahme der Flexibilitäts-

Die geplante Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie erfolgt zum Monats-

„vor dem Mo-

(also am 31. Januar, 28./29. Februar, 31. März, 30. April, 31. 

Mai, 30. Juni, 31. Juli, 31. August, 30. September, 31. Oktober, 30. Novem-

vor der geplanten Inanspruchnahme der 

Die Fristdauer beträgt nach dem eindeutigen Wortlaut des § 6 Abs. 3 Nr. 3 

Halbsatz 1 AnlRegV drei Monate. Es handelt sich dabei um die drei Monate, 

lanten Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie liegen. 

drei Monate vor der geplanten Inan-

Gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 Halbsatz 1 AnlRegV beginnt die Frist frühestens drei 

Die Fristenberechnung erfolgt mangels anderweitiger Vorschriften nach den 

ff. BGB). 

Dabei handelt es sich um das anwendbare, höherrangige Recht. In Bezug 

diese Normen und damit 

bei denen der Fristbeginn 

187 BGB ist allerdings 

wenn es sich um sogenannte Rückwärtsfristen 
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„Fristbeginn“ ist bei der 

Monatsersten“. Es ist im vo

rückzurechnen – 31. Januar, 28./29. Februar, 31. März, 30. April, 31. Mai, 

30. Juni, 31. Juli, 31. August, 30. September, 31. Oktober, 30. November 

oder 31. Dezember jeweils um 24 Uhr

Daher ist § 187 Abs. 2 Satz 

mitzurechnen.24 „Fristbeginn“

spielsweise der 30.11.2017 um 24 Uhr. 

Hinsichtlich des rückwärts zu berechnenden 

Fall 2 BGB analog anzuwenden mi

Benennung vorhergehende Tag ein i

eine Rückwärtsrechnung vorgenommen wird. 

re damit am 01.09.2017 um 0 Uhr.

volle Monate zur Verfügung.

Plant folglich ein Anlagenbetreiber d

prämie zum 01.12.2017, so 

die Meldung bei der Bundesnetzagentur einreichen. Die Meldung muss sp

testens am 30.09.2017 um 24 Uhr

 

  

                                                
24  Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 74. Aufl. 2015, § 187 Rn. 4.
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Rückwärtsberechnung der Endzeitpunkt: „vor dem 

im vorliegenden Fall ab dem Ende eines Tages z

31. Januar, 28./29. Februar, 31. März, 30. April, 31. Mai, 

30. Juni, 31. Juli, 31. August, 30. September, 31. Oktober, 30. November 

weils um 24 Uhr.  

Daher ist § 187 Abs. 2 Satz 1 BGB analog anzuwenden und dieser Tag ist 

„Fristbeginn“ ist damit bei der Rückwärtsberechnung be

2017 um 24 Uhr.  

Hinsichtlich des rückwärts zu berechnenden „Fristendes“ ist § 188 Abs. 2 

Fall 2 BGB analog anzuwenden mit der Maßgabe, dass der dem durch seine 

Benennung vorhergehende Tag ein im Kalender später liegender Tag ist, da 

eine Rückwärtsrechnung vorgenommen wird. „Fristende“ im Beispielsfall w

2017 um 0 Uhr. Damit stehen dem Anlagenbetreiber 3 

lle Monate zur Verfügung. 

Plant folglich ein Anlagenbetreiber die Inanspruchnahme der Flexibil

2017, so kann er frühestens ab dem 01.09.2017 um 0 Uhr 

die Meldung bei der Bundesnetzagentur einreichen. Die Meldung muss sp

2017 um 24 Uhr eingegangen sein.  

Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 74. Aufl. 2015, § 187 Rn. 4. 
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„vor dem 

dem Ende eines Tages zu-

31. Januar, 28./29. Februar, 31. März, 30. April, 31. Mai, 

30. Juni, 31. Juli, 31. August, 30. September, 31. Oktober, 30. November 

und dieser Tag ist 

ist damit bei der Rückwärtsberechnung bei-

ist § 188 Abs. 2 

t der Maßgabe, dass der dem durch seine 

Kalender später liegender Tag ist, da 

im Beispielsfall wä-

Damit stehen dem Anlagenbetreiber 3 

der Flexibilitäts-

2017 um 0 Uhr 

die Meldung bei der Bundesnetzagentur einreichen. Die Meldung muss spä-
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Ad 7: Unter welchen Voraussetzungen wird im 

Nr. 5 AnlRegV „erstmalig ausschließlich Biom

gung“ eingesetzt, „um eine Zahlung nach dem [EEG] in Anspruch zu 

nehmen“? 

§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 AnlRegV setzt bei Anlagen, die erstmalig ausschlie

lich Biomethan zur Stromerzeugung einsetzen

forderungen des § 100 Abs. 3 EEG 2017 erfüllen. Dies adressiert bereits der 

Wortlaut und wird durch die Verordnungs

verordnung gestützt.  

 

a. Wortlaut 

§ 6 AnlRegV adressiert nach dem Wortlaut nur „

gust 2014 in Betrieb genommen worden sind.

Auch § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr.

einem Zahlungsanspruch nach § 100 Abs. 2 Nr. 4 oder Nr. 10 EEG 2017 (a

so „Anlagen, die vor dem 1. August 2

gen, die vor dem 1. Januar 2

§ 100 Abs. 2 Satz 2 EEG 2017 

Bestimmungen, die auch bei diesen bestehenden Anlagen 

und Auswirkung auf die Vergütungshöhe haben können. 

„Erstmalig nach dem 31. Juli 2014 ausschließlich Biomethan zur Stro

erzeugung“ einsetzende Anlagen (§ 6 Ab

dann einen Zahlungsanspruch nach § 100 Ab

2017, wenn sie die in § 100 Abs. 3 EEG 2017 

erfüllen, also wenn sie etwa beim 

bestimmte Nachweise des Anlagenregisters 

Anlage mit mindestens derselben installierten Leistung).

Nach dem Wortlaut von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr.

einsetzende Anlagen im Sinne des § 100 Abs. 3 EEG 2017 (ehemals 

Abs. 2 EEG 2014) adressiert. 

 

b. Genese 

Dementsprechend wird auch 

ordnung vom 14.07.2014 zu § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 AnlRegV (auf Seite 49) 

folgendermaßen ausgeführt: 
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Unter welchen Voraussetzungen wird im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 1 

5 AnlRegV „erstmalig ausschließlich Biomethan zur Stromerze

setzt, „um eine Zahlung nach dem [EEG] in Anspruch zu 

5 AnlRegV setzt bei Anlagen, die erstmalig ausschlie

lich Biomethan zur Stromerzeugung einsetzen, voraus, dass diese die A

forderungen des § 100 Abs. 3 EEG 2017 erfüllen. Dies adressiert bereits der 

Wortlaut und wird durch die Verordnungsbegründung zur Anlagenregiste

§ 6 AnlRegV adressiert nach dem Wortlaut nur „Anlagen, die vor dem 1. A

gust 2014 in Betrieb genommen worden sind.“ 

§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 AnlRegV nimmt ausdrücklich auf Anlagen mit 

einem Zahlungsanspruch nach § 100 Abs. 2 Nr. 4 oder Nr. 10 EEG 2017 (a

„Anlagen, die vor dem 1. August 2014 in Betrieb genommen“ bzw. 

gen, die vor dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommen“ wurden) 

2 Satz 2 EEG 2017 enthält nur eine Auflistung von anwendbaren 

Bestimmungen, die auch bei diesen bestehenden Anlagen anzuwenden 

und Auswirkung auf die Vergütungshöhe haben können.  

„Erstmalig nach dem 31. Juli 2014 ausschließlich Biomethan zur Stro

einsetzende Anlagen (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 AnlRegV) haben 

Zahlungsanspruch nach § 100 Abs. 2 Nr. 4 oder Nr. 10 EEG 

§ 100 Abs. 3 EEG 2017 aufgeführten Anforderungen 

erfüllen, also wenn sie etwa beim ausschließlichen Einsatz von Biomethan 

achweise des Anlagenregisters erbringen (z.B. Stilllegung einer 

Anlage mit mindestens derselben installierten Leistung). 

Nach dem Wortlaut von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 AnlRegV werden Biomethan 

einsetzende Anlagen im Sinne des § 100 Abs. 3 EEG 2017 (ehemals 

Abs. 2 EEG 2014) adressiert.  

auch im Referentenentwurf zur Anlagenregisterve

2014 zu § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 AnlRegV (auf Seite 49) 

folgendermaßen ausgeführt:  
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Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 1 

ethan zur Stromerzeu-

setzt, „um eine Zahlung nach dem [EEG] in Anspruch zu 

5 AnlRegV setzt bei Anlagen, die erstmalig ausschließ-

voraus, dass diese die An-

forderungen des § 100 Abs. 3 EEG 2017 erfüllen. Dies adressiert bereits der 

begründung zur Anlagenregister-

Anlagen, die vor dem 1. Au-

nimmt ausdrücklich auf Anlagen mit 

einem Zahlungsanspruch nach § 100 Abs. 2 Nr. 4 oder Nr. 10 EEG 2017 (al-

bzw. „Anla-

 Bezug. 

Auflistung von anwendbaren 

anzuwenden sind 

„Erstmalig nach dem 31. Juli 2014 ausschließlich Biomethan zur Strom-

5 AnlRegV) haben 

s. 2 Nr. 4 oder Nr. 10 EEG 

aufgeführten Anforderungen 

ausschließlichen Einsatz von Biomethan 

(z.B. Stilllegung einer 

werden Biomethan 

einsetzende Anlagen im Sinne des § 100 Abs. 3 EEG 2017 (ehemals § 100 

m Referentenentwurf zur Anlagenregisterver-

2014 zu § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 AnlRegV (auf Seite 49) 
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„Nummer 5 sieht eine Meldepflicht im 

gelung für Biomethananlagen nach § 100 Absatz 2 Satz 2 und 3 EEG 2014 

vor. Diese können ausnahmsweise eine Förderung nach der Fassung des 

EEG in Anspruch nehmen, die zum Zeitpunkt ihrer erstmaligen Stromerze

gung galt, wenn sie gegenüber dem Netzbetreiber nachweisen, dass vor 

ihrem erstmaligen Betrieb ausschließlich mit Biomethan eine andere Biom

thananlage mit mindestens derselben installierten Leistung im Anlagenregi

ter als endgültig stillgelegt registriert worden ist. Um 

Umfang bestehende konventionell befeuerte Anlagen von dieser Möglichkeit 

Gebrauch machen, unter „alten Bedingungen“ eine För

zu nehmen, wird eine Verpflichtung zur Registrierung der auf die Stro

erzeugung aus Biomethan umstellenden Anlagen vorgesehen. Die Verpflic

tung greift auch, soweit ausnahm

2014 ein Stilllegungsnachweis gegenüber dem Netzbetreiber nicht erforde

lich ist.“ 

Nach dieser Gesetzesbegründung steht die Inanspruchn

dingung („wenn“), dass Anlagenbetreiber „

nachweisen, dass vor ihrem erstmaligen Betrieb ausschließlich mit Biom

than eine andere Biomethananlage mit mindestens derselben installierten 

Leistung im Anlagenregister

Die im Wortlaut bereits bestehende Bezugnahme auf Fälle des § 100 Abs. 2 

EEG 2014 – jetzt § 100 Abs. 3 EEG 2017 
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„Nummer 5 sieht eine Meldepflicht im Zusammenhang mit der Übergangsr

gelung für Biomethananlagen nach § 100 Absatz 2 Satz 2 und 3 EEG 2014 

vor. Diese können ausnahmsweise eine Förderung nach der Fassung des 

EEG in Anspruch nehmen, die zum Zeitpunkt ihrer erstmaligen Stromerze

sie gegenüber dem Netzbetreiber nachweisen, dass vor 

ihrem erstmaligen Betrieb ausschließlich mit Biomethan eine andere Biom

thananlage mit mindestens derselben installierten Leistung im Anlagenregi

ter als endgültig stillgelegt registriert worden ist. Um zu erfassen, in welchem 

Umfang bestehende konventionell befeuerte Anlagen von dieser Möglichkeit 

Gebrauch machen, unter „alten Bedingungen“ eine Förderung in Anspruch 

zu nehmen, wird eine Verpflichtung zur Registrierung der auf die Stro

than umstellenden Anlagen vorgesehen. Die Verpflic

tung greift auch, soweit ausnahmsweise nach § 100 Absatz 2 Satz

2014 ein Stilllegungsnachweis gegenüber dem Netzbetreiber nicht erforde

Nach dieser Gesetzesbegründung steht die Inanspruchnahme unter der B

, dass Anlagenbetreiber „gegenüber dem Netzbetreiber 

nachweisen, dass vor ihrem erstmaligen Betrieb ausschließlich mit Biom

than eine andere Biomethananlage mit mindestens derselben installierten 

Leistung im Anlagenregister als endgültig stillgelegt registriert worden ist

Die im Wortlaut bereits bestehende Bezugnahme auf Fälle des § 100 Abs. 2 

jetzt § 100 Abs. 3 EEG 2017 – wird hier ausgeführt.  
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Zusammenhang mit der Übergangsre-

gelung für Biomethananlagen nach § 100 Absatz 2 Satz 2 und 3 EEG 2014 

vor. Diese können ausnahmsweise eine Förderung nach der Fassung des 

EEG in Anspruch nehmen, die zum Zeitpunkt ihrer erstmaligen Stromerzeu-

sie gegenüber dem Netzbetreiber nachweisen, dass vor 

ihrem erstmaligen Betrieb ausschließlich mit Biomethan eine andere Biome-

thananlage mit mindestens derselben installierten Leistung im Anlagenregis-

zu erfassen, in welchem 

Umfang bestehende konventionell befeuerte Anlagen von dieser Möglichkeit 

in Anspruch 

zu nehmen, wird eine Verpflichtung zur Registrierung der auf die Strom-

than umstellenden Anlagen vorgesehen. Die Verpflich-

 4 EEG 

2014 ein Stilllegungsnachweis gegenüber dem Netzbetreiber nicht erforder-

ahme unter der Be-

gegenüber dem Netzbetreiber 

nachweisen, dass vor ihrem erstmaligen Betrieb ausschließlich mit Biome-

than eine andere Biomethananlage mit mindestens derselben installierten 

als endgültig stillgelegt registriert worden ist“. 

Die im Wortlaut bereits bestehende Bezugnahme auf Fälle des § 100 Abs. 2 


